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Leitartikel

Seien wir realistiseh !

Gut leben,
statt vie]. haben !

äbcr dic dritte ßraft zwiachen tlirt-
tchaftgunternelrren und Regierungen

Nilchtern betrachtet hat sich die Situation
der Menschheit ein Stilckchen weiter ver-
schlechtert.
Der Gesamt-Energie-Verbrauch hat zugenom-
men, die Erd-Bevölkerung hat sich vergrö-
ßert, der Anstieg der mittleren Temperatur
hat sich fortgesetzt, die Verschuldung der
Länder der sogenannten "Drj-tten !{elt" hat
sich erhöht, Die WeIt-Ernährungslage hat
sich verschlechtert.

Parallel dazu hat es Ereignisse gegeben,
die viele Menschen - ganz persönlich - be-
rtlhrt und bewegt haben.
Viele Tausende haben persönlich die Bera-
tungen der UNO-Delegierten auf dem Klima-
Gipfel l-n Berlin begleitet. Ein Gipfel,
auf dem deutlich wie selten die ungebro-
chene Macht der zukilnftigen öko-Verlierer
zutage kam und der ohne konkrete Beschlüs-
se endete. Die Rückkehr der französischen
Regierung in eine Politik der Stärke und
der Demonstration atomarer Gewalt hat vie-
le von uns in rasende Wut versetzt. Mich
persönlich hat die Ermordung von Izaak Ra-
bin zu Tränen erschtlttert.
Eine ganze Anzahl von Soldaten wurden in
Kroatlen eingesetzt - ein Kampfeinsatz,
der von der politischen und militärischen
Leitung tlber ,Jahre hinweg Sttlck für Sttick
vorbereitet wurde - und dennoch ist nle-
mand glücklich darüber.

Dies ist also die eine Seite der Realität.
Aber es glbt auch die andere - und sie ge-
hört genauso in unsere Betrachtung.

Verbände wie Greenpeace, Amnesty .Interna-
tionaT, ferre des llommes und Ärzte ohne
Grenzen sind mehr denn je zu Hoffnungsträ-
gern für Millionen geworden. Die UNO-
Frauenkonferenz in China, "Brent Spar",
"Muroroa" - eine dritte lleltmacht hat sich

etabliert, eine dritte Kraft zwischen
Wirtschaftsunternehmen und Regierungen.

Menschen, die sich bisher "nur" in lokalen
Bilrgerinltiativen engagierten, haben in
größerern, oft internationalem Maßstab zu-
einander gefunden. Das ist in der jüngst
erl-ebten Größenordnung neu - die Macht der
Mutigen nennt es der SPIEGEL. I,tIir selbst
konnten am Beispiel der Bewegung gegen
Mtlllverbrennungsanlagen zeigen, wie eine
breite BevöIkerungsschichten erfassende
Bilrgerinitiative in Gütersloh den WeIt-
marktftlhrer in Sachen Mü1l-Profit, die US-
Firma Vfaste Management, in die Knie zwang.

Das Konzept der Neuordnung unserer WeIt
- Forderung und !{unsch vieler Millionen
Menschen in allen Bevölkerungs- und Be-
rufs-Ebenen - Iäßt sich mit dem Begriff
"Sustainability" zusammenfassen. Es geht
um Nachhaltigkeit und somit Zukunftsfähig-
keit in der Entwicklung der Menschheit.
Ein Begriff, der sich auch ganz konkret im
täglichen Miteinander leben Iäßt und der
dabei eine ungeheure Dynamik beinhaltet.
Denn immer mehr Menschen spUren, daß unbe-
grenztes Wachstum in einer begrenzten Welt
nicht mehr möglich ist. Ein "9{eiter so!"
funktioniert nicht mehr: Unsere Art zu Ie-
ben und zu wirtschaften ist schon heute
nicht mehr tragfähig, geschweige denn ein
Modell ftlr die Vtelt von morgen und die
Länder des Stldens.

Im Wuppertal-Institut ist im Herbst diesen
Jahres eine Studie vorgestellt worden, die
konkret beschreibt, wie unsere Zukunftsfä-
higkeit aussehen könnte. Ein innovatives
Konzept, dessen Ziel es ist, weltweit die
nati.lrllchen Lebensgrundlagen zu erhalten.
Und das kann funktionieren! Bedingungen:
I{ir müssen die Existenz von "Grenzen des
9fachstums" anerkennen, müssen akzeptieren,
daß wir einen begrenzten "Umweltraum" zuE
Verftlgung haben, innerhalb dem sich die
Menschheit frei entfalten kann.
Das bedeutet: Unter bestimmten Vorgaben
ist es möglich, die wesentlichen Bedilrf-
nisse heutiger Generationen zu befriedi-
9€n, ohne die Lebensgrundlage kommender
Generationen zu zerstören. Für mich ist
das eine Hoffnungsbotschaft schlechthin.
Es gibt ein Ziel, es gibt ein Modell, ein
Konstrukt, das die Internationale einen
kann und das Auswirkungen bis in unser
persönliches Leben haben wird. Ein positi-
ves ZieI. Es geht um Verbrauchs- und Emis-
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Leitartikel

sions-Redukti-on von B0-90t bis zur Mitte
des nächsten Jahrhunderts.

"Um Gottes ltillen!", höre ich Euch rufen.
"Zurilck in die Steinzeit?,' llir alle sind
ja geprägt von der einseitigen Orientie-
rung an ltachstum, Globalisierung und Be-
schleunigung.
Aber wir alle zahlen auch den preis: Um-
weltzerstörung, Krankheiten aller Art,
Orientierungslosigkeit, Aufspaltung der
Gesellschaft, Sinnl-eere und Zunahme von
Gewalt.
Unser Mehr an ltaren und Dienstleistungen
gerät in Konkurrenz zu Bedürfnissen nach
Zeitwohlstand, sozialer Verbindlichkeit,
FarüIien- und Eigenarbeit, Muße, phantasie
und Kreativität.

In einem zukunftsfähigen Deutschland geht
es nicht zurilck in die Steinzeit, sondern
voran: In eine etwas langsamere, dezentra-
Iisierte Mitwelt, die sich aus ökologi-
schem Landbau ernährt, mehr zusanunenhäIt
und enger zusammenwohnt, Geräte und Ma-
schinen mehr- und vielfach nutzt und den
ohnehin durch Effizienzsteigerung wesent-
Iich verringerten Energieverbrauch über-
wiegend aus erneuerbaren Energien deckt.
Gut leben, statt viel habenl

Hessen und Nassau

Jan Niemöller
70 Jahre alt

Frankfurt a. M. (epd). Jan Nie-
möller, Vorsitzender Richter i.R..
ist am I l. Dezember 70 Jahre alt
geworden. Der Sohn des ersten Kir-
chenpräsidenten der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau, Mar-
tin Niemöller, ist unter anderem
Vorsitzender des Diakonischen
Werkes in Hessen und Nassau und
des Evangelischen Arbeitskreises
zur Betreuung der Kriegsdienstver-
weigerer.

epd-Wochenspiegel/S 1 /52 1 995

Ein lrlertewande]. aus Sehnsucht: Sparsam-
keit, Regionalorientierung, gemeinsame
Nutzung, Langlebigkeit nennen es die !{is-
senschaftler.
lterte, die ich meinen Kindern leicht ver-
mitteln kann, die verständlich sind und
gut Lebbar. Fi.lr rnich beinhalten sie dj.e
Aussicht auf Gli.lck und Liebe. Die neuen
Werte zu realisieren gegen das Kartell der
fgnoranten, Konsumenten und Lobbytsten
kann die zentrale Aufgabe unserer Genera-
tion sein. Seien wir also realistisch.

Carl-A. Fechner

DAS SONNTAGSBI.AII - NR. I6 - 19. APRIT IE96

Joacülm Oarstecki. Generalsekre-
tär des deutschen Zweiges der ka-
tholischen Friedensorganlsation
Pax Christi, erhält den Wal-
ter-Dirks-Preis t996. Der 53jährige
werde mit der Auszeichnunt fflr
sein Engagement in der llrchll-
chen Frledens-
und Demokra-
tiebewegung in
der ehemallgen
DDR geehrt,
teilte der Prels-
ausschuß mlt.
Gantecki, der
katholischer
Theologe lst,
habe von l97l
bis 1990 als ,ökumenischer Brilk-
kenbauer' in der Studienabteilung
des Bundes der evangelischen Kir-
chen in der DDR die protestanti-
sche Friedensethik Und die katholl-
sche Sozialethik zusammenge-
bracht. Der Prels ist mlt 5q)O Mark
dotiert.

Mit dem Walter-Dirks-Preis, der
lm vergangenen Jahr zum ersten
Mal verllehen wurde, sollen Peno-
nen gewtlrdigt werden, deren Le-.
ben und Aöelt im "Zeichen des
Brückenschlags' zwischen Konfes-
sionen und gesellschaftlichen
Kräften steht.

Der l99l gestorbene Journallst
und Publizist Dirts war nach 1945
Mitherausgeber der "FrankfurterHefte", die entschetdend die gel-
stige Auseinandersetrung der
Nachkrlegszeit prägten. Der Prrls
soll am 28. April in der Frankfur-
ter St.-Gallus-Klrche verliehen
werden,

- Verantwortung 19/96 S. 437 -



Personal ia
DAS SONNTAGSBTATT - NR.47 - 22. NOVEMBER t996

I Deuflicher hätte das Votum
nicht sein können, mit dem die
provinzialsächsischen Synodalen
den Wolfener Pfarrer Axel Noack
am vergangenen Wochenende in
Wittenberg in das Magdeburger
Bischofsamt berulen haben: Bei
nur drei Gegenstimmen und drel
Enthaltungen stimmten sie filr ei-
nen Mann, der aus ihren Reihen
kommt und der von der Arbeit in
seiner Kirche, aber auch von den
Lebensumständen im SED-Staat
geprägt ist.

Geboren ist er nur wenige Wo-
chen nach Gründung der DDR in
einem kleinen Ort, der heute zu
Görlitz gehört. Aber ein stiller, an-
gepaßter DDR-Bürger ist nicht aus
ihm geworden. Er zeigt vielmehr
schon als junger Christ Flagge,
verweigert nach dem Abitur den
Wehrdienst und muß dafür auf das
enrvünschte Mathematikstudium
verzichten.

Also ging er erst einmal für ein-
einhalb Jahre als Pfleger zur Dia-
konie nach Lobetal, studierte da-
nach in Naumburg Theologie und
begann seinen Pfarrdienst in der
Studentengemeinde von Mene-
burg. Sieben Jahre später tiber-
nahm er mit seiner Frau die Ge-
meinde Wolfen, wo er seit nun-
mehr gut zehn Jahren hautnah die
Probleme der Menschen in der
Chemiercgibn erlebt.

Diese Arbeit hat ihm eine feste
Bodenhaftung und den Ruf ver-
srhafft, durch und durch ein Mann
der Basis zu sein, mit fröhlichem
Glauben und elnem untrüglichen
Gespür Rir die Nöte der Menschen.
Dieser Ruf begleltet ihn nunmehr
seit vielen Jahrcn nlcht nur in sei-
ner Landeskirche, sondern längst
auch in.gesamtkirchlichen Leitun-
gen wie dem DDR-Kirchenbund
und dem EKD-Rat. ln den Rat war
er nach der kirchlichen Wlederver-
elnlgung unter dem Dach der
Evangelischen Klrche in Deutsch-
land (EKD) vor fünf Jahren ge-
wählt worden.

Zugute kommt Axel Noack im-
mer wieder sein Geschick, kompli-
zierte Sachverhalte einfach und
anschaulich zur Sprache zu brin-
gen und Konflikten nicht aus dem
Wege zu gehen. Dabei hat er schon
zu DDR-Zeiten gezeigl, daß er sich
sein Christsein etwas kosten lä0t.
Mit der Bereitschaft etwa, sich
nicht an kirchlichen Dienstreisen
gen Westen zu beteiligen, solange

VON HANS-JÜRGEN RöDER

r Porträt r

Humorvoll
schickt

Der Wolfener ffarrer Axel Noack wird Nachfolger von
Christoph Demke als Bischof der Kirchenprovinz Sachsen

seiner Gemeinde die gleichen
Rechte versagtr blieben - garvz zum
Arger der SED, filr die Noack
ohnehin nicht ins Feindbild paßte.
Denn die Selbstventändlichkeit,
Offenheit und Freundlichkeit, mit
der er auf Funktionärc von Partei
und Staat zugling, widenprach völ-
lig ihren l0assenkamp$arolen.

Noack trat wiederholt mit
friedensethischen Außerungen her-
vor, richtete aber auch die Forde-
rung an die Kirchen, sich in Ge-
stalt und Lebensweise den nach
der Wende veänderten Verhältnis-
sen anzupass€n.

Sein unerschütterlicher Humor
läßt ihn die vielftiltigen Aufgaben
leichter bewältigen, die er nach der
Wende übernommen hatte: in sei-
ner Gemeinde, die stärker als viele
andere Regionen der ehemaligen
DDR mit dem Zusammenbruch der
Wirtschaft zurechtkommen mußte,
und auf gesamtkirchlicher Ebene,
wo er bei der Aufarbeitung der
Vergangenheit wie bei der Neu-
regelung der Soldatenseelsorge be-
sonders gefordert war.

Die offizielle Amtseinführung
Axel Noacks als Bischof der Lan-
deskirche ist Anfang Juni.

Er hat einen Blick für anderer Leut' Nöte: Axel Noack Foto:epd-bitd/Neetz

- Verantwortung 19/96 S. 438



Akademietagung

,,Wieviel Volk muß denn dazugehören?"
Das Verhältnis zwischen Staat und Kirche hat sich verändert,
neue Wege aber führen in verschiedene Richtungen

Jutta Roltsch (Frledewdd)

$ier in dies€m Xlima filhld ich mich
wohl." An diesem frilhen Maimorgen
meint der Theologe aus Jena nicht ilen
grauen Fttihlingstag mit dem Wind der
Eisheiligen. Er meint auch nicht den riesi-
gen alten Parh mit dem echwarzen
Schloßgemäuer derer zu Hachenburg, in
dem heute die Evangelische Sozialakade-
mie Friedewald reeidiert. Der Pfarrer
deutet vielmehr mit knapper Handbewe'
gung auf die Schar der MÄnner und
Frauen, die fagt zu gleichen Teileh aue
Ost und West der Einladung des Diehich
Bouhoefler Vereins gefol4 aind und zwei
Tage über das Verhtiltnie von Staat und
Kirche reden. Es stimmt weder httben

und auch
ufen sich
den Reli-

gionsunterricht, vom Bu& und Bettag bis
zum Kirchenasyl, von der Kirchenateuer
[is 2rrm lsamtenrecht flir Pfarrer. .

.Das Thema wabert in der evangeli-
echen Kirche", sagt Helmut Simon, Ver-
fareungsrichter im (Un-)Ruhestand, oaber
hier wird zum ersteu Mal öfrentlich dar-
über geredetu. In der katholigchen wie der
evangelischen Amtskirche eieht Simon al-
lerdinge keinerlei Neiguag, gich der Dis-
kussion zu stellen. 

",Sie 
haben Anget, dar

bisherige, fflr sie vorteilhafto System
könnte zu Ende gehen." Er nennt es das
,freundliche Partnergchaftsmodell", dae
sich fub Westen der Republik seit 1949 io
nahezu alle gesellachaftIichen Bereiche
eingenistet hat und unangetasteü blieb,
auch wenn ea länget nicht mehr funktio-
niert. .Die Kirchen", meint Simon in der
ihm eigenen ungeachnörkelten Art, ,rind
allen Gelegenheiben zur Neubesinnung
ausgewichen." -Selbat nach dem Zueam-
menbruch der Mauer und nach der
deutsch-deutschen Vereinigung zeretoben
schnell die Hoftrungen auf innerkirchli-
che 

"runde 
fische", auf ein anderes Umge.

hen zwischen Ost und West.
Im Jahr sechs der Vereinigung können

Heino Falke, einst Probst irMagdeburg,
und Axel Noack, büLrgerbewegter Pfarrer
aus Wolfen und einer der raren ostdeut-
schen Köpfe im Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD), über die
überhöhten Erwartungen, die tiefen Ent-

i

operative Partnerschaft mit dem gtaat be-
grb!",. fu ,Wertebildunf und ,iAlaep

tatrz', Eo lieino Falke, eollten eie mitwir'
ken: etaatlich bezahlte Militärpfarrer und
Religi,lnrlehrer stellen, beispielsweise.

Auf eolche Errvartungen reagierten dic
hotcstanten in Ogten mit Rüclzug'

der DDR, die heutige EntwicLlung nit
Unnrhe beobaütet. In Ost und West.
Statt eich (im Sinne Dietrich Bonhoeffers)

politische
ouuzrulu-
der EKD

Ooten aber filrchüot er, daß die pmteetan-
tiach engagierte Minderheit aus Staat
und Ges€llsüaft auswatrdert, gich wie
eilst als Jürche im Sozialismue'nun ala

,Kirche in Krpiteliemur'in zwei l*bens-
üclten einrichtet, die nichts miteinander
zu tun.haben. Er nahnt voraichtig, er
kennt die libergroße Empfiarllidrkeit eei-
ner Evangelise.hen.

Da iet Arel Noack an dieren Vormittag
achon b€herzter. Er plaudert {iber die
schönen Tnitcn, ala es uns r€chtüch nicht
gab'. olJna", das heißt die Kirche in der
DDR, die nach der Verfaesungsreform
1968 nicht mehr vorkam, die der Staat
dann behandelte "wie 

Liescheu Mitller".
Seine Geschichten und Geschichtchen,
auch ilber die Samthandachuhe, die die
Westler steta anzogen, wenn aie zu den
Brüdern und Schwest€rn kamen, echaffen
hier im tiefen Westerwald ein l0ima für
Wahrheiten und offene Worte. 

"WievielVolk muß denn dazugehören, um Volks-
kirche zu sein", fragt er an die Adresse der
West-Kirche, die mit aller Macht auch
noch so {tberholte und verkrustete Struk-
turen verteidige; ia Europa und der Euro
päischen Union das deuteche Modell" von
der Kirchensteuer bie zur Anlehnung der
Pfarrerbesoldung an die deutsche Beam-
üenbespldung zu verteidigen trachte.

Von Volk kann in der evangelischen
Kirche zwischen Elbe und Oder keine Re-
de seiü 16 hozent Getaufte, aieben he
zent Kirchensteuerzahler, da briüt jeder
Mythoa von einer Voltskirche zusnrnmeu,
an de,r in der Stnrktur bialn^g auö im
Osten feetgehalten wurde. ,Wir nilssen
als Kirche zu der Gesellssbafr überhaupt

werben ein halbes Jahrzehnt nach der
Vereinigung die beiden Kirchenmänner
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eine Rilcklehr zur Beecheidenheit, zur
christlichen Glaubensverkilndung und zu
Pfarrem, die von ihrer Gemeinde bezatrlt
werden, vielleicht eogar einen anderen
Beruf auailben. Die Schar der frommen
Christen, die im Osten dieaen Weg einer
Freitirche gehen wollen, wächst. Vom
Einwandern in die Gesellschaft und Ein-
miechen führt er allerdings weit weg.

; Aus: FR 15. /tA. Mai 1996

mit DDR-Biografie. Das ist etwas ande
res, ale dar ,Einmiechen" eiaes Helmut
Simon und einer Detlef Bald (Mitnchen),
der mit dem Bonhoeffer-Verein eine noue

Brltckmann aus dem sächEischen Ntorode
ist d8s ein ,völlig abetnuer Gedanle,
wenn die Kirche jetzt mit einer neuen I

Steuer kommt". In diegen Zeiten, .daslSteuer kommt". In diegen Zeitcn, daa
taun doch nicht wahr sein?' Er plädiert
miü Zitaten von Dietrich Bonhoefrer filr

Kirchenartikel für
EU-Vertrag gefordert
I Der Bundesrat hat in Bonn elnen
Forderungskatalog fflr die 1996
anstehende Regierungskonfercnz
zur Uberprtifung des Maastrichter
Verhages beschlossen. Die Länder
unterstilEen dabei die Forderung
der beiden großen Kirchen, einen

"Kirchenartikel" in das europäische
Vertragswerk elnzufilgen. In der
von den Kirchen atrgeregten und
vom Bundesrat ilbernommenen
Formutierung heißt es, daß die EU
die verfassungsrcchtliche Stellung
der Reli$onsgemeinschaften in
den Mitgliedsstaaten als Ausdruck
von deren ldendtät und Kultur so-
wie als Teil des geneinsamen kul-
turcllen Eltes acbtet.

DAs SONNTAGSETATT
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Akademietagung

zialismus spi die politische Dimension
der Kirche verdeutlicht worden. Sie
dilrlc nicht nur, zitierte Martin den

Thcologen, die ,,Opfer untcr dent Rnd

verbinden", sondern müsse ,,dern Rad

selbst in die Spcichen lallen". epd-Wochenspiegel 2011996

Bonhoffir-Verein
Verhältnis von Staat
und Kirche diskutiert

Friedewald (epd). Die evnngelische
Kirche mulS sich nach Ansicht des

fril heren Bundesverl asstt ngsrichters

llelnrut Sinron k{lnftig stilrker nttl dns

allgcmeinc Menschcnreclrt clcr Religi-
onsfreihcit als Crurrdlnge tlcs lieiheitli-
chen demokratischcn Rcchtsstaates be-

rufcn. anslatt sich iihcr tlcn Stnatskir-

chenvertrag zu lcgitimieren. Angesichts

der z.unehmendcn Zahl von Konfessio-

nen und Religionsgemeinschaften kön-

ne Rcligionsl'rciheit nicht als alleiniges
Rccht dcr christlichcn Kirchcn vcrslan-

den werden, sagte Simon hci einer Ta-
gung des Dietrich-Bolthocl'l'er-Vercins
nm | |. Mai, in der Evangclischcn Soz-i-

nlakademie Friedcwald nrit dem Thcnta

,,Zunr Verhültnis von Staat und Kirche.
Wahrnehntungcn Entwicklttngcn l)cr-
spektiven".

Der frilhere Erfurter Propst Heiko
Falcke warnte die Kirchcn tlavor, in

,,Selbst-Chettoisierung trnd Selbsr
Marginalisicrung" zu verl'allen uncl [or-
derte ein ,,olTenes und partizipatori-
sches" Aultreten. Die christlichen Kir-
chen hätten ihr religiöses Monopol in
der Gesellschnfit verlorcn. Angesichts
der llber zwci Millionen Muslinrc, mit
denen der Islam inz.wischen die zweit-
stärkstc Religionsgemcinschaft in
Deutschland hilde, sprach sich Falckc
filr die Einrichtung muslimischen Reli-
gionsunterrichts an den Schulen aus.

Axcl Nonck (Woll'cn), Ratsmitglied
<lcr Evangelischen Kirchc in Deutsch-
land, verwies darruf, daß sich die aktu-
el le gesellschaftliche Dehalte vomehm-
lich mit den Möglichkeitcn hefasse,
kirchliche Privi legien einzudämmen. ln
der ehemaligen DDR habe der atheisti-
sche Staat,,trotz allerVersuche" nie die
Substnnz der Kirche infrage stellen
können. Heute, im wiedervercinten
Deutschland, mllsse sich die gesamte

Kirche fragcn lasscn, wie viel ,,stantli-
chc Fördcrung" das Evangelium vertra-
ge.

Zu Beginn dcr Tagung hatte der Vor-

sitzentle rles Dietrich-Bonhoeffcr-Vcr-
cins, Karl Martin (Wiesbaden), dnran

erinnert, daß Bonhoeller in der Bezic-
hung zwischcn Stant untl Kirche stets

von eincr Spannung nusgcgangcn sci,

die sowohl dls MiteinrnrJer wie tlas

Ftlrcinnndcr nls nuch das Ccgeneinnn-

der umfaßt hnbe. Von dcnt 1945 im
Konzcnlrnlionslager Flossenbürg hin-
gerichlclen'I'heologen und Wider-
standsklirnpl'cr gegen den Nationnlso-
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Resolutionen

Resolution Nr. 20
des dbv
vom 12.05.1996

Resolution Nr. 20 des dbv, angenonunen von
der Mitgliederversammlung des dbv am
12.05.1996 in Friedewald:

"Sozial- und Rulturlteuerrr ala eine allge-
reine ataatabürgerliche Pflicht

Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein (dbv)
achlägt eine zukunftafähige f,irchenatcue!-
reform vor

Vorbemerkung:
Der Vorschlag einer "Sozial- und Kultur-
steuer" baut auf der bestehenden und er-
probten Form der Kirchensteuer auf, um mit
HiIfe der üteiterentwicklung bewährter Ele-
mente einen zeitgerechten Beitrag zur Re-
form einer ftlr beide Seiten akzeptablen
Selbständigkeit von Staat und Kirche zu
Ieisten. Kooperation und partnerschaftli-
che Zusammenarbeit bleiben dabei das Ziel.
Die grundrechtlichen Prinzipien der
Gl-eichheit und Gerechtigkeit werdr=n dann
ebenso wie die Verkündigungs- und Existen-
zinteressen der Kirchen mit den gewandel-
ten VerhäItnissen der Gesellschaft in an-
gemessenem Ausmaß berücksichtigt.

Bei dem Vorschlag einer "Sozial- und Kul-
tursteuer" können die Belange der rechtli-
chen Gleichbehandlung aIIer Glaubensge-
meinschaften gewahrt werden. Die Festle-
gung der Empfängeradresse dieser Steuer
kann der oder die Steuerpflichtige ent-
sprechend der Mitgliedschaft in einer Kir-
che oder Glaubensgemeinschaft vornehmen.
Die religiös und kirchlich nicht gebunde-
nen Bürger können ihre eigene Zuordnung
gemäß einer vorgegebenen (staatlichen) Li-
ste treffen.

Die Einführung einer Pflichtsteuer bringt
ein erhebliches Maß an (steuerlicher)
Gleichbehandlung. Vtar vor Jahrzehnten na-
hezu die gesamte BevöIkerung von der
kirchlichen Steuerlast betroffen, entzie-
hen sich heute aus finanziellen Gri.lnden
viele. Sie wtlrden auf diese l{eise erneut

an der historischen, allgemelnen KuItur-
aufgabe oder den besonderen, aktuellen So-
zial- und Friedensdiensten der GeseII-
schaft beteiligt.

Die Kirchensteuer wird von nlcht wenlgen
Menschen in den östlichen Bundesländern
aIs " f remde Zusatzsteuer" und 'rlrlest-
Import" fttr el-ne negative Entwlcklung des
Verhältnlsses Staat-Kirche skeptlsch be-
trachtet. Eine "SozlaI- und Kultursteuerrt
gäbe ihnen die Möglichkeit, anstehende
konkrete soziale oder historisch-
denkmalpflegerische gemeindebezogene Pro-
jekte positiv rnitzutragen.

Diese Verbreiterung des Steuermodells lei-
stet damit in einer pluralistischen Ge-
sellschaft einen wesentlichen Beitrag zum
Gemeinwohldenken und erscheint als eine
angemessene Zumutung von Solidarität an
jeden Bürger. Sobald sich der Vorschlag
elner "Sozial- und Kultursteuer" in der
Gesellschaft aIs konsensfähig erwiesen
hat, kann seine Umsetzung vorbereitet wer-
den. Ftlr dle Elnftlhrung elner "Sozial- und
Kultursteuer'r wird man mit einem mehrjäh-
rigen Ubergang zu rechnen haben.

Eine obligatorische "Sozial- und KuItur-
steuer" paßt auch in den Rahmen der ange-
strebten Angleichung der Steuersysteme auf
europäischer Ebene. Sie wird dann nicht
mehr mit datenrechtlichen Schutzbestimmun-
gen kollidieren. Uberdies böte die konzi-
pierte Form der Steuer Gemeinsamkeiten mit
bereits bewährten ähnlichen Systemen in
Italien und Spanien.

Resolution:
Der dbv schlägt eine zukunftsfähige Kir-
chensteuerreform vor und fordert:

Das Prinzip der Kirchensteuerpflicht der
Mitglieder der Religionsgesellschaften
sollte dahingehend abgewandelt werden, daß
alle steuerpflichtigen Bilrgerinnen und
Bi,lrger einen entsprechenden, gleich hohen
Prozentsatz a.Ls "Sozial- und Kultursteuer\
zu zahLen hätten. An die SteIIe der durch
Mitgliedschaft begrilndeten Bindung an eine
bestimmte Kirche soll eine allgemeine
staatsbtlrgerliche Pflicht zur Beteiligung
an sozialen und kulturellen Aufgaben tre-
ten.

Die gedachte Zuwendung an bestimmte ausge-
wählte Adressaten, z, B. Kirchen, karita-
tive, soziale und kulturelle Organisatio-
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nen und Einrichtungen, wj.rd vom Steuer-
pflichtigen festgelegt.

UnterstüEzer-Liste:
Es gibt viele Menschen, die diesem Vor-
schlag einer Sozial- und Kultursteuer be-
reits zustinwren. Um hier eine Vernetzung
zu ermöglichen, eröffnet der dbv eine
'rUnterstüEzer-Liste". Alle Einzelpersonen,
Gruppen bzw. Institutionen, die den Gedan-
ken einer "Sozia.I- und Kultursteuer" un-
terstützen, werden gebeten, dies dem dbv
mitzuteilen und ihre Bereitschaft zur Ein-
tragung in die "Untersttltzer-Liste'r zu er-
klären.

Ansprechpartner und Adressat zur Entgegen-
nahme von Unterstiltzer-Erklärungen:

Anne und Hajo Stabenau
Nordbrooksweg 16
26506 Norden 2

Tel. und Fax: 04931/98 49 01

I nas deütsche Klrrhensteuer-
system muß nach Ansicht des Ge-
neralsekretän des Ökunfenischen
Rates der Kirchen. Konrad Raiser,
langfristi g,ßurcpaverträglich" um-
gebaut werden. Die Kirchen sollten
deshalb selbst konstruktiv darüber
nachdenken, wie das System,,ohne
dramatischen Einbruch in den Kir-
chenfinanzen" umgewandelt wer-
den könnte. Für die deutschen Kir-

, chen könnte es nach Auffassung
Raisers hilfreich sein, einen Aus-
tausch unter den protestantischen
Kirchen in Europa über die Frage
der Kirchenfinanzen einzuleiten.
Sie würden auf diese Weise viel
von den Modellen der Nachbarlän-
der lernen.

Ev. Kirchenzeitung
für Hessen und Nassau
6/96 vom tI.2.1996

Für das Konzept einer allgerneinen Kultursteuer
Ausgleichsabgabe fiir ausgetretene Kirchenmitglieder gefordert

Bonn/Kiel (epd). Für eine Aus-
gleichsabgabe, die ausgctrctenc Kir-
chcnmitglieder zahlen sotlen, hat
sich die CSU-Bundestagsabgeordne-
te Renate Blank eingesetzt. Diese
Abgabe in Höhe der Kirchensteuer
sollte einem Sozial- oder Kultur-
fonds zufließen, reg,te sie am 23.
Oktober in Bonn an. Dabei handele
es sich nicht um eine ,,Auslriltsbuße
für Abtrilnnige", so die Abgeordne-
tc. In einer schriftlichen Anfrage
bittet sie die Bundesregierung um
Auskunft über die Möglichkeiren
zur Umsetzung dieses Vorschlages.

Die Nürnbcrger Abgeordnete
greift damit einen Vorschlag des
Eichstätler katholischen Bischofs
Walter Mixa auf. Dieser hatte ange-
regt, ausgelretene Kirchenmitglieder
solllen vom Staat ,,ersatzweise" für

einen Kultur- oder Sozialfonds zur

Kasse gebeten werden. In cinem

Schreiben an Mixa würtligtc dic
CSU-Politikerin dessen Eintreten
für einen ,,gerechten Lastenaus-
gleich". Es handele sich um ein

,,finanzielles unsoziales Argernis",
wenn Menschen nach dem Kirchen-
austritt weiterhin kirchliche Einrich-
tungen in Anspruch nehmen'

Modell aus Italien und SPanien

Hintergrund der Vorschläge ist

das Modell der Kultursteuer, das in

Italien und SPanien angewendet

wird. So können italienische Sleuer-

zahler seit 1990 bestimmen, wem

sie 0,8 Proz.ent ihrer Einkommen-
oder Lohnsteuer überlassen' Dieser

Betrag kann entweder der katholi-

schen Kirche und zwei kleinere n
Religionsgemeinschaften oder dem
Staat zugewiesen werden. ln diesern
Fall sind die Miuel für soziale,
kulturelle oder humanitäre Zwecke
bestimmt.

Plädoyer aus Magdeburg
Für das Konzept einer allgemci-

nen Kultursteuer, über deren Ver-
wendung der Steuerpflichtige selbst
beslimmt, plädierte unlängst auch
der Magdeburger evangelische
Konsistorialpräsident Hans-Joachim
Kidcrlen. Dieses sei auf längere
Sicht die allen Ansprüchen und Be-
denken am besten gerecht werdende

Form der Kirchenfinanzierung in
Europa. Dabci sei es für die Kir-
chen leichter, neben der Kultursteu-
er ein unmittelbares Beitragssystem
aufzubauen.

44l'l 996 ePd-WochensPiegel
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Regierung:
Kultursteuer
verfassungswidrig

Nürnberg/Bonn (epd). Die Bun-
desregierung hält eine Steuer, die an
den Kirchenaustritt anknüpft, für
verfassungsrechtlich nicht möglich.
Auch die Erhebung einer Aus-
gleichszahlung bei den aus der Kir-
che ausgetretenen Bürgern in Höhe
der Kirchensteuer für einen Sozial-
und Kulturfonds dürfte verfassungs-
rechtlich nicht in Betracht kommen,
heißt es in einer Antwort der Bun-
desregierung auf eine Anfrage der
Nürnberger CSU-Bundestagsabge-
ordneten Renate Blank, die am 6.
November in Nürnberg bekurnt

wurde. Die Politikerin und der ka-
tholische Bischof Walter Mixa
(Eichstätt) setzen sich dafür ein, daß
der Staat ausgetretene Kirchenmit-
glieder ,,ersatzweise" zur Kasse
bitten soll.

,,Unsoziales Argernis"
Es sei ein ,,finanzielles unsozia-

les Argernis", wenn Menschen nach
dem Kirchenaustritt weiter kirchli-
che Einrichtungen in Anspruch
nehmen, lautet ihre Begründung.
Eine Erhebung von Sonderabgaben
sei laut Bundesverfassungsgericht
nur im Rahmen enger Vorausset-
zungen möglich, erläuterte Finanz-
staatssekretär Hansgeorg Hauser
(CSU). Renate Blank wolle sich mit
dieser Antwort der Bundesregierung

jedoch nicht zufrieden geben und
werde,die Sache weiterverfolgen",
teilte ihr Büro auf epd-Anfrage mit.
Der Bundesregierung zufolge kann
nur eine von.der Allgemeinheit
durch gemeinsame Interessen oder
besondere gemeinsame Gegebenhci-
ten abgrenzbare, homogene Gruppe
abgabepflichtig sein. Dabei setze die
Abgabe eine .spezifische Beziehung
zwischen dem Kreis der Abgabe-
pflichtigen und dem mit der Abga-
beerhcbung verfolgten Zweck" vor-
aus. Schon die Abgrenzung ciner
homogenen Gruppe wie Angehörige
anderer Religionen odcr Religions-
lose würde Hauser zufolge Schwie-
rigkeiten bereiten. Zudem liege die
Kompetenz der Kirchensteuerge-
setzgebung bei den L'ändern.

Resolution Nr. 2L
des dbv
vom 12.05.1996

Resolution Nr. 2L des dbv, angenornmen von
der Mitgliederversammlung des dbv am
12.05.1996 ln Friedewald:

ItFonrD Zivilcr Friedenrdicnat G.V.tr gG-
gr{tndet

Der Dietrich-Bonhoeffcr-Vcrcin lOvl nrft
zur Untcntittzung del neuen Vercinr ruf

Das Projekt Ziviler Friedensdj.enst (ZFD)
muß fortgesetzt werden trotz Ablehnung der
"Startphase Ziviler Friedensdiensttr durch
das Bundesministerium ftlr wlrtschaftliche
Zusammenarbeit.

Mit Bedauern und Enttäuschung hat der dbv
zur Kenntnis genommen, daß die "Startphase
Ziviler Friedensdienst" vorerst keine fi-
nanzielle Untersti.ltzung durch das Bundes-
ministeriurn für wirtschaftfiche Zusammen-
arbeit erhält (vgl. die dieser Resolution
als Anlage beigeftlgte Pressemitteilung des
Forum Ziviler Friedensdienst vom
01. 05. 1996) .

Der dbv nimmt dankbar zur Kenntni.s, daß
sich der Verein "Forum Ziviler Friedens-
dienst e.V. " gegrilndet hat. Der Verein
will das Konzept Ziviler Friedensdienst
(ZFD) trotz aller Schwierigkeiten voran-
treiben.

Der dbv tritt dem Verein "Forum Ziviler
,Friedensdienst e.V." als Mitglied bei. Er
bittet alle Personen, Gruppen und Institu-
tionen, die ebenfalls den Zivilen Frie-
densdienst unterstiltzen wollen, dies durch
eine Mitgliedschaft im Verein "Forum Zivi-
Ier Friedensdienst e.V." zum Ausdruck zu
bringen.

epd-Wochenspiegel 46/1 996

- Verantwortung L9/96 S. 443 -



Resolutionen

Anhang
2u,E
Resolution Nr. 2L

Preracnitteilung
dce Fonun Ziwilcr Friedensdienct von
01. 05. 1996

'C9U-l.finiateriun lehnt rStartphasc Ziwiler
Friedenadienat' eb
- 15 Mio. Ot't/Jehr für Veraöhnung und Zivi
le ßonfliktbearbcitung aind EUZ zuwiel-tt

Der Einstieg in den Zivilen Friedensdienst
wurde am vergangenen Ereitag vom Bundesmi-
nisterium filr !{irtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung abgelehnt. Das Kon-
zepE "Startphase Ziviler Friedensdienst
Konfliktbearbeitung und Versöhnung irn ehe-
maligen Jugoslawien" wurde von Staatsse-
kretär Hedrich (BMZ) als zu teuer und
strukturell nicht notwendig bezeichnet. In
eLnem Gespräch rnit Blschof Huber (Evange-
Iische Kirche Berlin-Brandenburg) und Ver-
tretern des Projektes erklärte der Staats-
sekretär, daß aus den vorhandenen Mitteln
des Ml-nisteriums keine Gelder zur Verftl-
gung ständen und daß zusätzliche Gelder
vom Parlament in der gegenwärtigen Lage
nicht zu erwarten seien. Es sei undenkbar,
daß Ausbildungsmaßnahmen ftlr Fachkräfte
und Koordinationsaufgaben ftlr das Projekt
fl-nanziert werden, allenfalls sei die Ein-
zelförderung von zwei oder drei Projekten
aus dem vorgeschlagenen Katalog möglich.
Das Konzept "Startphase Zlviler Friedens-
dlenst" ist im Januar den Fraktionen des
Deutschen Bundestages von den Btschöfen
Spital (Blstum Trier), Huber und zahlrei-
chen Organisationen aus Frledensbewegung
und Entwicklungshilfe vorgeschlagen wor-
den.

Im Gespräch gab es unter den Teilnehmern
ln wlchtigen Fragen große übereinstimmung.
Staatssekretär Hedrich beklagte ausdrttck-
Iich, daß zu oft mit riesigen Sununen nach-
träglich Konfliktschäden aufzuarbeiten
seien, statt präventiv rt-it weniger GeId
und Aufwand diese Schäden zu vermelden.
Elnig war man sich auch hinsichtlich der
Quallfikation von Fachkräften eines Zivi-
len Friedensdienstes. Ftlr solche Aufgaben
müssen, so Hedrich, quallftzlerte Menschen
nlt el.nem hohem Maß an persönllcher Le-

benserfahrung und beruflichem Profil zur
Verfügung stehen. Beeindruckt zeigten sich
dle Vertreter des BMZ von den vorgestell-
ten Aufgabenprofilen und den Erfahrungsbe-
richten aus der Arbeit der Friedensorgani-
sationen im ehemaligen Jugoslawien. Auch
die erstmalige Zusammenarbeit von Frie-
dens- und Entwicklungshilfeorganisationen
sei ein Gewinn und verspräche neue Impulse
bei der Umsetzung eines erweiterten Ent-
wicklungsverständnisses. Die trotz allem
erfolgtr: Ablehnung des BmZ behindert eine
fnitiative, die bereits im Dezember 95 vom
Forum Ziviler Friedensdienst in Zusammen-
arbeit nit den Bischöfen Huber und Spital
und einer interfraktionellen Arbeitsgruppe
des Bundestages begonnen wurde. Ziel der
Gespräche, an denen H. Geißler, G. Verheu-
gen und J. Fischer zeitweilig teilgenonmen
hatten, war - neben den 700 Mio. fttr den
militärischen Einsatz - auch eine zivile
deutsche Komponente zur Umsetzung von
Dayton auf den Weg zu bringen, die ergän-
zend zur humanitären Hilfe wirken sollte.
Das Projekt sah den Einsatz von bis zu 2O0
ausgeblldeten Fachkräften ftlr den Aufbau
zivil ges eI I s cha ftli cher, demokrati s cher
Strukturen, friedenspädagogischer Initia-
tiven, Versöhnungsarbeit zwischen den ver-
feindeten Gruppen, Rilckkehrerbegleitung
und andere Maßnahmen vor. Alle Projekte
sollten unter der Leitung von exjugoslawi-
schen Nichtregierungsorganisationen stehen
und waren auf zwei Jahre konzipiert. Dafür
wären Aufwendungen von 15 Mio. DM pro
ilahr, insgesamt ca. 30 Mi. DM notwendig
gewesen. Dieser Betrag, im Rahmen des Bun-
deshaushaltes verschwindend gering, kann
von den auf Spenden angewiesenen kleinen
Organisatlonen nicht aufgebracht werden.
Das Forum Ziviler Friedensdienst bedauert
die Absage des BMZ außerordentlich. Die
Vorbereitungen filr das Projekt waren nahe-
zu abschlossen. Aus den beiden großen Kir-
chen und aus alLen Fraktionen gibt es be-
trächtliche Unterstützung. Die Fraktionen
des Deutschen Bundestages sind nun heraus-
gefordert, die adrn-inistrative Bfockade ei-
nes Teils der cDU/CSU-Fraktion zu korri-
gieren und nach neuen Realisierungshtegen
zu suchen. Ein langfristig orientiertes,
letztlich kostenminimierendes und das An-
sehen Deutschlands stärkendes Projekt darf
nicht qegen bessere Einsicht am fehlenden
politischen Willen scheitern.

Minden, 1.5.96
ViSciP: Heinz Wagner, Klosterpl-atz '7

52062 Aachen, tel+fax 024I/ 402876
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Nr. 15

BESCHLUSS

der 8. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

auf ihrer 7. Tagung

zul

Initiative für einen "zivilen Friedensdienst"

Die Synode hält es für dringend notwendig, daß der Beitrag ziviler, gewaltfreier Konfliktbe-
arbeitung zur Sicherung und Förderung des Friedens politisch institutionalisiert und rechtlich
abgesichert wird. Dem dient die Initiative für einen "zivilen Friedensdienst". Die Synode be-
grüßt diese Initiative. Sie bedauert, daß es bei dem Bemühen um ihre Venrirklichung zu
Vezögerungen gekommen ist, und hofft, daß die aufgetretenen Schwierigkeiten in naher
Zukunft überwunden werden können. Sie bittet den Rat, sich verstärkt in die Bemühungen
um den "zivilen Friedensdienst" einzuschalten.

Borkum, den 6. November 1996

Der Präses der Synode

der Evangelischen Kirche in Deutschland

Hinweis

Von ihren Erfahrungen als "Arbeiterpfarrer" in der DDR berichteten vier
Theologen als Zeitzeugen bei einem Studientag 1994. Die entsprechenden
Tonbandprotokolle und die Eingabe des "Arbeitskreises Werktätiger
Theologen itr der DDR" zum neuen Pfarrerdienstgesetz der EKU für einen
Pfarrdienst im Nebenberuf bilden den Hauptteil des jetzt im Alektor-
Verlages Berlin erschienenen Bandes ARBEITERPFARRER.
Vor Ort in Betrieb und Gemeinde in der DDR. Perspektiven des
Pfarrberufs angesichts einer "Volkskirche" als Auslaufmodell; Hsg.
Willibald Jacob/ Johannes Brückmann (ISBN 3-88425-063-9; DM 16,80)

Johannes Brückmann
Bungalowsiedlung 12
06543 Alterode
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Resolution Nr. 22
des dbv
vom 12. 05. 1996

Resolution Nr. 22 des dbv, angenonmen von
der Mitgliederversammlung des dbv am
12.05.1996 in Friedewald:

Dic ttoldrteneeeleorge braucht eine lcgiti-
nicrtc Arbci tagnrndlagc

Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein (dbv) for-
dcrt, d-ß die zuatändigen Parlarrente Bun-
dcatag und ERD-Synode ihre Verantwortung
für cine Neuordnung der Soldateneeelaorge
wahrnehrpn

Der StaaE, vertreten durch das Bundesmini-
sterium der Verteidigungl und der Rat der
EKD haben augenbllcklich die Absichtr Die
"Rahmenvereinbarung tlber die evangelische
Seelsorge in der Bundeswehr in den neuen
Bundesländern" ohne Beteiligung von Bun-
destag und EKD-Synode abzuschließen, ob-
wohl die "RahmenvereJ.nbarung" den Charak-
ter eines Vertrages hat. Dles widerspricht
nach unserer Kenntnis den Verfahrens- und
Zustlnunungserfordernissen sowohl auf
staatlicher als auch auf kirchlicher Sei-
te.

Der dbv fordert den Rat der EKD auf, auf
dem bisherigen lfeg innezuhalten und die
notwendigen Klärungen ftlr el-ne Fortsetzung
des Reformprozesses zur Neuordnung der
Soldatenseelsorge einzuleiten. Insbesonde-
re fordert der dbv den Rat der EKD auf,
eine Unterzeichnung der "Rahmenverein-
barung" vorerst nicht vorzunehmen. Der
Bundestag und dle EKD-Synode werden gebe-
ten, sich nlt der "Rahmenvereinbarung"
parlamentarisch zu befassen und insofern
ihre Verantwortung für eine Neuordnung der
Soldatenseelsorge wahrzunehmen. Der dbv
bekräftigt seine Auffassung, daß nur in
der Respektierung des Beschlusses von Hal-
le auf den l{eg einer Veränderung des Miti-
tärseelsorgevertrages eine ftlr aIIe Seiten
zufrledenstellende Lösung erreicht werden
kann. Dle "Rahmenvereinbarung" aIs unbe-
friedigende Übergangslösung muß nach unse-
rem Verständnis von Kirche im Sinne des

Beschlusses von Halle durch eine beide
Partner respektierende Lösung sobald wie
mögllch abgelöst werden.

Begrtlndrrng:
1. Eine Entscheidung zu der seit März 1996

vorliegenden "Rahmenverelnbarung tlber
die evangelische Seelsorge in der Bun-
deswehr in den neuen Bundesländern" ha-
ben bisher drei östl-iche Gl-iedkirchen
der EKD (Thilringen, Mecklenburg und
Berlin-Brandenburg ) zuri.lckgestellt .

Zwax liegt aus anderen östlichen
Gliedkirchen (Sachsen, Schlesische
Oberlausitz, Porunern und Anhalt) eine
Zustimmung vor. Diese Synodalbeschltlsse
vertreten jedoch insgesamt deutlich we-
niger Kirchenmitglieder als die
Gliedkirchen Thilringen, Mecklenburg und
BerIin-Brandenburg. Die Stellungnahme
der Kirchenprovinz Sachsen steht noch
aus.

Obwohl die EKD vor Abschluß der Ver-
hanClungen ilber die "Rahmenver-
einbarung" mit den Leitenden Geistli-
chen der östlichen Gliedkirchen Kontakt
aufgenommen und sich deren BilIigung
bzw. Unt,erstützung vergewissert hatte,
gestalteten sich die synodalen Beratun-
gen der "Rahmenvereinbarung" nicht ohne
Schwierigkeiten. SeIbst die Gliedkir-
chen, die zugestinunt haben, haben ei-ne
'tEnttäuschung" (Schlesische Oberl-au-
sitz) bzw. ein "Bedauern" (Anhalt) über
das vorliegende Verhandlungsergebnis
ausgedrückt. Bei den Gliedkirchen Thil-
ringen, Mecklenburg und Berlin-
Brandenburg war die Kritik an der
"Rahmenvereinbarung" so groß, daß sie
die Entscheidung zurückgestellt und
stattdessen Bedingungen formuliert ha-
ben, die vor einer Zustimmung erfüllt
sein mtlssen. Am kritischsten äußerte
sich die Landessynode Berlin-
Brandenburg: Kommt es in bezug auf die
aufqelisteten Bedingungen nicht zu ei-
ner einvernehmlichen Rege1ung, ". . . so
ist auch die Rahmenvereinbarunq nicht
hinnehmbar".

Die vorerst Ietzte Landessynode, die
sich mit der "Rahmenvereinbarung" be-
faßt hat, war diejenige von Berlin-
Brandenburg auf ihrer Synodaltagung vom
2.-5. Mai 1996. Die bis dahin bereits
vorliegenden Synodalbeschltlsse hatten
deutlich werden lassen, daß filr die Er-
höhung der Akzeptanzbereitschaft viel

2.

3.
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von der Ausgestaltung der innerkirchli-
chen Verelnbarung abhängt, die zur Um-
setzung der "Rahmenvereinbarung'r zu-
sätzlich vorgesehen ist und zwischen
der EKD und den östlichen Gliedkirchen
abgeschlossen werden soll. Um die Ak-
zeptanzbereitschaft in Berlin-Branden-
burg zu erhöhen, hat die EKD einen Ent-
wurf fUr eine solche innerkirchliche
Vereinbarung zusanunengestellt und der
berl-in-brandenburgischen Synodaltagung
vorgelegt. Die Synode in Berlin-
Brandenburg hat auch diesem Entwurf ei-
ner innerkirchlichen Vereinbarung ihre
Zustimmung zunächst verweigert.

4, Die Forderungen der östlichen Gliedkir-
chen, nit denen sie eine Nachbesserung
erreichen möchten, richten sich auf den
ersten Blick nur auf die Ausgestaltung
der innerkirchlichen Vereinbarung. Die
Frage ist jedoch, ob alle diese Forde-
rungen in der innerkirchlichen Verein-
barung unterzubringen sind oder ob sle
nicht auch zum Teil den Vertragstext
der "Rahmenvereinbarung" betreffen. Ein
Beispiel daftlr ist das Drängen von Ber-
lin-Brandenburg auf Klarstellungr "daß
filr ordinierte Seelsorgerinnen und
Seelsorger keine tlber die Ordinations-
verpflichtung und das Pfarrerdien-
strecht hinausgehenden Beschränkungen
in der lrlahrnehmung ihres Verktlndigungs-
aufErages und ihrer seelsorgerlichen
Verantwortung bestehen". BerLin-
Brandenburg wehrt sich damit ge<;en eine
Passage in ZLff, 3 der "Rahmenver-
einbarung": t'Die Pfarrer müssen die
freiheitlich-demokratische Grundordnung
im Sinne des Grundgesetzes ane::kennen.
Dazu gehört die Achtung vor der Ent-
schei.dung der Soldaten zum 9fehrdi-enst
nlit der !{affe. Die Pfarrer dilrfen sich
innerhalb dienstlicher Unterkünfte und
Anlagen nicht zugunsten oder zuungun-
sten einer bestimmten politischen Rich-
tung betätigen. " Es muß die Gefahr 9e-
sehen werden, daß Ziff. 3 der "Rahmen-
vereinbarung" dazu mißbraucht'werden
kann, die seelsorgerliche Begleitung
von Soldaten in Gewissenskonflikten,
die sich auf bestimmte !{affen, auf ei-
nen bestitnmten Einsatz oder gar auf den
lrtehrdienst mit der Waffe insgesamt be-
ziehen, zu behindern. Ebenso kann nicht
ausgeschlossen werden, daß die Freiheit
der Verkündigung dort, wo sie sich mit
den Konsequenzen des christlichen GIau-
bens für den polltisch-gesell-

schaftlichen Bereich befaßt, einge-
schränkt werden soll. Der vorllegende
Entwurf filr eine innerklrchliche Ver-
einbarung (Stand 9.5.1996) versucht,
solchen Bedenken in S 4 Absatz 2 nrit
folgender Formulierung gerecht zu lrer-
den: "Die Pfarrerinnen und Pfarrer
bleiben an ihr Ordinationsgelübde und
das Bekenntnls der Landeskirche gebun-
den. Die Ziffer 3 der Rahmenvereinba-
rung wird verstanden im Sinne der SS 45
und 46 des Kirchenbeamtengesetzes der
EKD vom 12. November 1993 (Abs. EKD S.
51?)." Es bleibt festzuhalten, daß sol-
che Formulierungen in einer innerkirch-
lichen Vereinbarung den Vertragspartner
Staat in keiner Weise binden und lm
Konfliktfall keinen ausreichenden
Schutz bedeuten. Deswegen ist zu for-
dern, daß die EKD dem Staat ihr Ver-
ständnis von Ziff. 3 der Rahmenverein-
barung mit dem Ziel einer zustimmenden
Kenntnisnahme vorlegt.

5. Gravierend ist zu werten, daß die
"Rahmenvereinbarung" unter dem Verdacht
erheblicher Verfahrensfehler steht. Zu
dieser kommt die "Gutachterliche Stel-
Iungnahme zur verfahrensrechtlichen
Rechtswl-rksamkeit der rRahmenvereln-
barung über die Evangelische Seelsorge
in der Bundeswehr in den neuen Bundes-
Iändern'", die Rechtsanwalt ,fäckel,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht in
I{iesbaden, unter dem Datum des 9. Mai
1996 für den Dietrich-Bonhoeffer-Verein
angefertigt hat. Für Rechtsanwalt Jäk-
kel ist bei der "Rahmenvereinbarung"
das Vorliegen eines Vertrages zwischen
Staat und Ki-rche unstreitig. Ebenso un-
streitig ist von einer Zustimmungser-
fordernis zu dem Vertrag durch die EKD-
Synode auszugehen. Zu klären war, wie
es sich mit der Zustimmungserfordernis
durch den Bundestag verhält. fn diesem
Zusammenhang r.tar die zu diskutlerende
Frage, ob es sich bei der "Rahmenver-
einbarung" um ein zustimmungsfreies
Verwaltungsabkommen im Sinne des Arti-
kel 59 Abs. 2 Satz 2 GG handelt und -
falls dies nicht der FaIl ist - ob die
Voraussetzungen fitr die Zustimmungsbe-
dtlrftigkeit nach Artikel 59 Abs. 2 SaEz
I GG vorliegen. Die "Gutachterliche
Stellungnahme" von Rechtsanbtalt Jäckel,
die dieser ResoLution als Anlage beige-
ftlgt ist, steLlt im Ergebnis fest, daß
die Voraussetzungen für die Zustim-
mungsbedtlrftigkeit durch den Bundestag
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nach Artikel 59
ben sl-nd.

6. Es handelt

Abs. 2 SaEz 1 GG gege-

sich bei der
"Rahmenvereinbarungt' um einen Staat-
Kirche-Vertxag, bei dem eine Mitwirkung
von EKD-Synode und Bundestag unumgäng-
lich ist. ltlas die kirchliche Seite be-
trlfft, so sieht der von der Grundord-
nung der EKD geregelte Verfahrensablauf
ftlr einen Staat-Kirche-Vertrag vor, daß
der Vertrag durch ein von der EKD-
Synode zu erlassendes Kirchengesetz in
kirchliches Recht tlberftlhrt wird. Dabei
ist Art. 26 Abs. 3 GO zu beachten
(zweimalige Beratung, Beschlußfassung
nit Zwel-DrltteJ--Mehrheit, Zustlmmung
der Kirchenkonferenz). Ebenso ist zu
bertlcksichtigen, daß das Sachgebiet
Soldatenseelsorge in den neuen Bundes-
ländern nicht in der Zuständigkeit der
EKD liegt. Selbst bei einer Zustinunung
durch die östlichen Gliedkirchen - sei
die Zustimmung nut auf die Rahmenver-
einbarung oder auch auf ein begleiten-
des Kirchengesetz bezogen - mtlssen die
Zustinunungen allerdings klarstellen,
daß damit die originäre Zuständigkeit
der östlichen Gliedkirchen nicht an die
EKD abgetreten wird.

7. fn dem von der EKD vorgelegten Entwurf
für eine innerkirchliche Vereinbarung
(Stand 9.5.1996) heißt es in S 13 Kir-
chensteuern der Soldaten: "Die Kirchen-
steuern der im Bereich der Landeskirche
statLonierten Soldaten werden nach Maß-
gabe des Haushaltsplanes der EKD für
den Bedarf der Seelsorge ln der Bundes-
wehr verwendet. DLese Mittel werden
durch den Sonderhaushalt Evangelische
Milltärseelsorge verwaltet. Verbleiben-
de Mittel werden anteilig an die Lan-
deskirchen ausgezahlt." Da die Solda-
tenseelsorge in originärer Zuständig-
kelt der östlichen GliedkLrchen - auch
bel Anwendung der "Rahrnenvereinbarung"
- bleibt, sollten die Kirchensteuern
der Soldaten auch ganz den östlichen
Glledkirchen zugute konunen. Die vorge-
schlagene Regelung bedeutet eine unnö-
tige Schwächung ln der Mlttelverftlgung
der östlichen Gliedkirchen. So bietet
sich als Alternative än, die Kirchen-
steuern der Soldaten und die Personal-
kosten ftlr die Soldatenseelsorgerlnnen,
soweit die nicht vom Bund gedeckt wer-
den (Versorgungsbeiträge, vgl. S 6 des
Entwurfs für eine innerkirchliche Ver-

einbarung), bei den östlichen Gliedkir-
chen zu belassen.

Anhang
ZIJE
Resolution Nr. 22

Wicrbaden, 9. t'lei 1996

Gutachterliche Stellungnralrm zur rrerfah-
renrrcchtlichen Rcchtawirkesmkcit dcr
,,Ratuenrrcreinbarung über die Evangeliache
Seel.aorge in der Bundeawehr in den neuen
Bundealändernil

Verfasser: Rechtsanwalt Otto ,Iäckel,
Fachanwalt fi.lr Verwaltungsrecht

Die "Rahmenvereinbarung ilber die Evangeli-
sche Seelsorge in der Bundeswehr in den
neuen Bundesländern", die am 8.3.1996 pa-
raphiert wurde, bedarf zu ihrer Vilirksam-
keit sowohl der Zustimmung des Bundestages
in Gesetzesform aIs auch der Zustimmung
durch die Gliedkirchen in den neuen Bun-
desländern.

I. Di,c "Ralucnvereinbarungrr bedarf ge-
!täß Attikel 59 lba. 2 S. 1 GG der Zugtim-
Eung dce Bundcatagee in der Fo::m cines
Bundcegerctzea.

1. BGI dcr nRalu:nwereinbarrrng" zwiachen
dcr Bundcarepubl.ik Deutachland und der
ErrenEeliachen ßirche in Deutachland
handclt ee eich um einen Vertrag.

Nach heute herrschender Auffassung sind
Konkordate und Evangelische Staatskir-
chenverträge echte, beide Parteien bin-
dende Verträge. Sowohl die Privile-
gientheorie, wonach Konkordate dem
Staat gewährte Privilegien darstellen,
die der Papst frei widerrufen kann, als
auch die etatistische Legaltheorie, wo-
nach Konkordate "nur der Ausdruck eines
juristisch relevanten Konsenses der
Kirche zu einem staatlichen Gesetzqe-
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bungsakt" sind, gehören der Geschichte
an.

HoIIerbach, Verträge zwi,schen
Staat und Kirche in der Bundesre-
publik Deutschland in Handbuch des
Staatskirchenrechts der Bund,esre-
publik Deutschland Band I, 1. Auf-
lage, Berlin L974, S. 267, 282.

Konkordate zwischen dem Heiligen Stuhl
und dem Staat werden als quasi-
völkerrechtliche Verträge qualifiziert,
auf welche die Regeln des VöIkerrechts
entsprechend angewendet werden. Evange-
lischen Kirchenverträgen wird der Cha-
rakter echter koordinationsrechtlicher
Verträge zuerkannt, die weder dem
Staatsrecht noch dem Völkerrecht zuge-
hören, sondern als Abgrenzung zwlschen
staatlichem und kirchlichem Bereich öf-
fentliches Recht darstellen. Die evan-
gelischen Kirchenverträge unterscheiden
sich von den Konkordaten allein da-
durch, daß sie nicht dem internationa-
len Bereich zugehören, ein sonstiger
Wesens- oder gar Rangunterschied be-
steht nicht.

Hollerbach, a.a.o., s. 243, m.H.a.
Scheuner, Evangelische Kirchenver-
träge, S. 338.

2. Die "Ralrrenvereinbanrng" rtellt Lein
Verwaltungaabkouen im Sinne dce Arti-
kela 59 äbg. 2 s. 2 @ d'ac.

Ein Verwaltungsabkommen in diesem Sinne
Iiegt nur vor, hrenn die Umsetzung des
Vertrags durch eine Rechtsverordnung
erfolgen kann, zu der die Bundesregie-
rung gemäß Artikel 80 Abs. 1 GG ermäch-
tigt wurde und diese Rechtsverordnung
nicht der Zustimmung des Bundesrates
nach Artikel 80 Abs. 2 GG bedarf..

Streinz in Sachs, GrundgeseEz, 1.
Auflage, München 1996, Artikel, 59'
Rz 36 f .; BVerfGE 1, 3'12, 393.

An dieser Voraussetzung fehlt es hier
schon deshalb, weil eine den Verord-
nungsgeber ermächtigende gesetzliche
Grundlage nicht vorliegt.

3. Ea handclt aich un einen Vcrtrag, dcr
dic politiachen Beziehungcn dcr Bundct
regelt.

Filr zwischenstaatliche völkerrechtliche
Verträge glbt es ftlr dle Bewertung des-
sen, was als "politischl im Sinne des
Artlkel 59 Abs. 2 cc anzusehen lst,
keine festen Kriterien. Als Vorausset-
zung wird zunächst angesehen, daß der
Vertrag die politische Gestaltung be-
zweckt und sodann auf das Gewicht des
Vertrages für die Bundesrepublik
Deutschland abgestellt.

Rojahn in von Mtlnch/Kunig, Grund-
gesetz, Band 2, 3. Auflage, Mün-
chen 1995, Artikel 59, Rz 22.

Nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerlchts ist es dabei geboten,
den politj-schen Charakter eines Ver-
trages letztlich im Einzelfall unter
Berilcksichtigung der besonderen Um-

stände und konkreten politischen si-
tuation der Bundesrepublik Deutschland
und ihrer Vertragspartner festzustel-
len.

BVerfGE L, 372, 383; vgl. auch
Streinz in Sachs, Grundgesetz, 1.
Auflage, Mtlnchen 1996, Artikel 59,
Rz 31.

Im Rahmen solcher Einzelfallprtlfungen
hat das Bundesverfassungsgericht bis-
lang in drei Fällen die Einordnung als
politischer Vertrag im Sinne von Arti-
kel 59 Abs. 2 s. 1 cc abgelehnt
(BVerfGE l, 351 - Petersberger Abkom-
meni BVerfGE L, 372 - Deutsch-
Französisches ltli rts cha ftsabkommen;
BVerfGE 2, 34'l - Kehler Hafen-
Abkommen). Den Verträgen von Moskau
vom 12.8 .L97O und 9ilarschau vom
1.12.1970 hat das Bundesverfassungsge-
richts demgegenilber elnen
"hochpolitischen Charakter" zuerkannt.

BVerfGE 40, LAL, 164.

Zurn Kreis der politischen Verträge ge-
hören auch der sogenannte Grundlagen-
Vertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der DDR vom 21.12.L972
(BVerfGE 36, L,2Ol sowie der Vertrag
tlber die abschl-ießende Regelung in be-
zug auf Deutschland vom 1-2. 9. 1990
(sogenannter Zwei-Plus-Vier-Vert,rag) .
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vgl. RoJahn, a.a.O., Artikel 59
GG, Rz 22 mlt weiteren Nachweisen.

Der Gesichtspunkt der "politischen
lllchtigkeit" ist gleichermaßen ent-
scheidend ftlr die Frage, ob eln
Staatskirchenvertrag parlamentarischer
Zustirmrung bedarf oder nicht.

Hollerbach, Alexander, Verträge
zwischen Staat und Kirche in der
Bundesrepublik Deutschland, Frank-
furt 1965, S. 214 mit weiteren
Nachweisen.

Sind also Regelungen in ihrem materi-
ellen Kernbestand ftlr das institutio-
nelle Verhältnis von Staat und Kirche
von gesteigerter Bedeutung, so können
sie nicht ohne Parl-amentszustimmung
getroffen werden.

Zu den Grundfragen der rechtlichen Zu-
ordnung von Staat und Kirche gehört
neben dem Kultusbereich rLit der Rege-
Iung des Religionsunterrichts an
staatllchen Schulen vor allem die Fra-
ge der Mllltärseelsorge.

Die nit der Französischen Revolution
eingeleltete Erkenntnis, wonach slch
Staat und Kirche als selbständlge
Rechtssubjekte gegenüberstehen, ver-
wlrkllchte slch in Deutschland erst
1919 nlt der Einfilhrung der lrleimarer
Reichsverfassung und der Beendigung
der Staatskirche. Seitdem war die Re-
gelung der Militärseelsorge ein Gegen-
stand polltischer Auseinandersetzungen
zwischen Staat und Kirche, in denen
gegenseltige Verknüpfungen und Abgren-
zungen jeweils neu definiert wurden.

3.1Dtc Aureinen&netzung in dcr lleimrer
Rcpubltt

lfährend das Reichswehrministerium und
der Evangelische Feldpropst entschei-
denden Wert auf die Eigenständigkeit
der EvangelJ.schen MiIitärseelsorge ge-
gen0ber den Landeskirchen legten, be-
harrten die Bayerische, die Wtlrttem-
bergische und die Sächsische Landes-
klrche nach 1919 auf der Einführung
dLrekter Iandeskirchlicher Aufsichts-
rechte gegentlber den Militärgeistli-
chen lhres Bereichs. Sie machten die
Rilcksichtnahme auf dieses Interesse
zur Bedingung für den Erlaß einer neu-

en milttärkirchlichen Dienstordnung
auch ftlr ihren Amtsbereich. Diese
Streitfrage behinderte Iange den Ab-
schluß der Verhandlungen uber eine
reichseinheitllche nllitärkirchliche
Dienstordnung, die 1920 mit dem über-
gang zur einheitlichen Reichswehr und
der Beendlgung der bisherigen Zustän-
digkeiten der Kriegsminister Preußens,
Bayerns, Württembergs und Sachsens er-
foriCerlich geworden war. Im Oktober
L924 Iegte das Reichswehrministerium
den ersten Entwurf einer militärkirch-
lichen Dienstordnung vor, den der
Deutsche Evangelische Kirchenausschuß
den Leitungen aller Landeskirchen zux
Stellungnahme zuleitete. Auch ein auf-
grund der kirchl-ichen Einwände formu-
lierter zweiter Entwurf fand jedoch
keine ungeteilte Zustimmung bei den
Landeskirchen. Aufgrund einer Bespre-
chung aus Anlaß des Kirchentags in Kö-
nigsberg von 192'l wurde ein dritter
Entvlurf verfaßt, der die Bindung der
Militärgemeinden und Militärpfarrer an
die Jewelligen Landeskirchen verstärk-
te. Nachdem alle Landeskirchen diesem
Entwurf schriftlich zugestirunt hatten,
verktlndete der Reichswehrminister am
28.2.L929 die neue evangelische MiIi-
tärkirchliche Dienstordnung filr das
Reichsheer und die Reichsmarine.

Die gleichen Fragen bestimmten auch
die Verhandlungen zwischen der Katho-
lischen Kirche und dem Deutschen Reich
betreffend die katholische Militär-
seelsorge, Die Rej-chsregierung begriln-
dete ihren Wunsch auf Ausgliederung
der Militärseelsorge von der Aufsicht
der örtlichen Bischöfe mit der staat-
lichen Finanzierung der Militärseel-
sorge, während die katholischen Bi-
schöfe darauf bestanden, daß bei einer
Neuregelung die katholische Militär-
seelsorge der .Iurisdiktion der jeweils
örtlich zuständigen Bischöfe unterge-
ordnet werden müsse. Eine Einigung
hierllber wurde erst in dern Reichskon-
kordat vom 20. JuIi 1933 erzielt.

vgl. hierzu Huber, Ernst-
Rudolf/Huber, WoIfgang, Staat und
Ki rche im 1.9 . und 2 0 . .f ahrhundert,
Band IV, Berlin 1988, S. 264 f.
mit weiteren Nachweisen.
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3.2 Dar Ringen un dcn llilitärrcclrorgevcr-
trag vom 2L.2.L957

Mit dem Untergang des Deutschen Rei-
ches und der Auflösung der Deutschen
I{ehrmacht aufgrund der bedingungslosen
Kapitulation vom 8. Mai 1945 trat die
Evangelische MiIitärkirchliche Dienst-
ordnung von 1929 außer Kraft.

Mit der Vorbereitung der l{iederbewaff-
nung der Bundesrepublik Deutschland
wurde die Frage der Militärseelsorge
wiederum zu einem zentralen Punkt der
politischen Auseinandersetzung zwi-
schen Staat und EKD. Erneut stand die
Frage im Mittelpunkt, wem die Militär-
geistlichen dienstrechtlich und diszi-
plinarrechtlich unterstellt werden
sollten, dem Staat oder der Klrche.
Bundesregierung und Rat der EKD ent-
schieden die Auseinandersetzung vor
Abschluß der Meinungsbildung in den
Landeskirchen durch das frühzeitige
Schaffen von Fakten im Sinne ,les so-
dann geschlossenen Vertrags der Bun-
desrepublik Deutschland nit der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland zuE
Regelung der Evangelischen MiIitär-
seelsorge vom 21.2.195?. So wurde be-
reits im Februar 1.956 PräIat Kunst mit
der Wahrnehmung der Aufgaben des Mili-
tärbischofs beauftragt und im März
1956 nahm das dem Bundesverteicligungs-
ministerium unterstellte Evangelische
Kirchenamt seine Arbeit auf. Zu diesem
Zeitpunkt war den Landeskirctren der
erste Entwurf eines Militärseelsorge-
vertrages mit der Bitte um St:ellung-
nahme zugegangen. Die Synode der EKD

sprach .auf ihrer Tagung vom 2'l . bis
29. Juni L956 in Berlin in einem Be-
schluß die Erwartung aus, daß keine
neuen Tatsachen ohne ihre Beteiligung
geschaffen wtirden. Gleichwohl schloß
der Rat der EKD den Militärseelsorge-
vertrag vom 22.2.1951 ohne weitere
Synodalberatung 

:

vgl. Kleine, Markus, Institutiona-
Ii s ierte Verfas sungswidrigkei ten
im VerhäItnis von Staat und Kir-
chen unter dem Grundgesetz' 1.
AufIage, Baden-Baden 1993, s. L7L
mit weiteren Nachweisen.

3.3 lGlittracclrorgc elr Urrrctre dcr gpel-
tung dcr EfD

Die erstrangige politische Bedeutung
der Frage der MlIitärseelsorge kommt
weiterhin darin zum Ausdruck, daß dle
Zustimmung der DDR-Synodalen zu dem
MiIitärseelsorgevertrag die Spaltung
der EKD auslöste. Mit der Zustlmmung
zu der nur ftlr das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland geltenden l.{.iIi-
tärseelsorgeregelung hatten die Syn-
odalen aus der DDR zugleich ihre Ab-
Iehnung des DDR-Reglmes zum Ausdruck
gebracht. Dle Regierung der DDR und
die Ost-CDU nahmen dies zum AnIaß, €1-
ne heftige, Polemik gegen die EKD und
ihre I'NATO-gebundene" Leitung zu ent-
fesseln und dle Loslösung der auf dem
Geblet der DDR llegenden Landesklrchen
von der gesamtdeutschen EKD zu for-
dern. Diese Forderung erfilllte sich
zwölf ,Jahre später in der Spaltung der
EKD. In der Folgezeit suchte die evan-
gelische Kirche in der DDR eine unab-
hängige Stellung einzunehmen, rdas sich
sowohl in Distanz zur Regierung der
DDR als auch in der Ablehnung des
Dlenstes bundesdeutscher Gelstlicher
in Bundeswehr und NATO äußerte. Der
Militärseelsorgevertrag wurde dabei
zum Inbegriff einer unerwilnschten Aus-
Iieferung der Kirche an den Staat der
Bundesrepublik Deutschland.

Kleine, a.a.o., s. L94, mit weite-
ren Nachweisen.

3.lDie Situation nach der Vereinigung dcr
bciden dcutachen 9taaten

Entsprechend dieser Grundhaltung lehn-
te die Synode des Bundes der Evangeli-
schen Kirchen in der DDR im September
1990 eine mögliche Ausweitung des Mi-
Iitärseelsorgevertrages auf das Gebiet
der Gliedkirchen in der DDR ab.

Die Synode der EKD in Hal-le am

10.11 ,1994 erarbeiEete hierauf einen
Kompromißvorschlag, nach dem in ganz
Deutschland die Militärseelsorge auch
von Pfarrerinnen und Pfarrern ausgetlbt
werden könn€n sollte, die in einem un-
mittelbaren kirchlichen Dienstverhält-
nis verbleiben und erteilte dem Rat
der EKD einen enEsprechenden Verhand-
Iungsauftrag.
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Zltiert nach Martin, Partnerschaft
statt latente Abhängigkeit - beim
Thema Militärseelsorge geht es um
das VerhäItnis Staat-Kirche, Ver-
antwortung, 1995, 32O.

Mit der "Rahmenvereinbarung" konnte
der Rat der EKD die ihm von der Synode
auferlegte Verhandlungsmaxime nicht
durchsetzen.

Die Tatsache, daß die "Rahmen-
vereinbarung" nur befristet gelten
soll, macht deutlich, daß die Ausein-
andersetzung um die Militärseelsorge
weitergehen wird.

Nachdem im Kultusbereich alle wesent-
Iichen offenen Fragen zwischen Staat
und Kirche geregelt sind, ist die Mi-
Iitärseelsorge nunmehr zuE politischen
Kardinalfrage im VerhäItnis zwischen
Staat und evangelischer Kirche gewor-
den.

a. Nebcn der politiechen Gewichtigkeit
fut auch die in Artikel 59 Aba. 2 S. 1
GCt nonierte alternativc Vorauasct-
zungf, dcr Bezug auf Gcgcnetändc dcr
Bundeagcactzgebung, erfüllt.

Hierzu zählt vor allem die Haushalts-
gesetzgebung.

Dle in Zlffer 7 Abs. 1 der Vereinba-
rung getroffene Regelung, wonach die
Beztlge der hauptantlich eingesetzten
Pfarrer und des Bevo1Imächtigten nach
Ziffer 2 ohne Zulagen, Nebengebi,lhrnis-
se (ausgenommen Reisekosten) und Bei-
träge oder Zuschtlsse zu kirchlichen
Versorgungseinrichtungen vom Bundesmi-
nister der Verteidigung entsprechend
den Beztlgen des öffentlichen Dienstes
l-n den neuen Bundesländern gegen Vor-
lage spezifizierter Berechnungen vier-
telJährllch nachträglich aus Haus-
haltsnitteln des Bundes erstattet wer-
den, bedarf zu ihrer Umsetzung ent-
sprechender haushaltsgesetzlicher Ent-
scheldungen. Soweit zum Tei.L die Auf -
fassung vertreten wird, ein Zustim-
rnungsgesetz sei nicht erforderlich,
wenn die durch die vertragliche Rege-
lung entstehenden finanziellen Bela-
stungen im Haushaltsplan unproblema-
tisch seien,

II.

Streinz in Sachs, GG, Artikel 59,
Rz 34t Jarass in,farass/pieroth,
Artikel 59 cc, Rz 8,

kann dies hier dahinstehen.

In Zeiten l-eerer Haushaltskassen ist
die Übernahme der wesentlichen perso-
nalkosten und der gesamten Sachkosten
filr, die Militärseelsorge auf dem Ge-
biet der neuen Bundesländer nicht un-
bedeutend. Dies kommt auch dadurch zum
Ausdruck, daß die Bundesregierung sich
in den Verhandlungen mit der position
durchgesetzt hat, daß die Zulagen, Ne-
bengebi.ihrnisse und Beiträge oder Zu-
schüsse zu kirchlichen Versorgungsein-
richtungen von der EKD zu t-ragen sind.
Hier kam es offenbar auf jede Mark an.

Die rrRahnnnvereinbarung'f bedarf zu ih-
Eet Rechtawirksanlßeit auch der Zugtim-
lnrnE der Gliedkirchen in den neuen
Bundealändern.

Die Zuständigkeit zur Regelung der Mi-
lltärseelsorge auf dem Gebiet der neu-
en Bundesländer ist nicht nach Artikel
10 a der Grundordnung der EKD auf die
EKD tlbergegangen.

Artikel- 10 GO hat folgenden Wortlaut:

"Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land kann gesetzliche Bestimmungen mit
lfirkung für die Gliedkirchen erlassen

a) fi,lr Sachgebiete, die im Bereich der
Evangelischen Kirche in Deutschland
bereits einheitlich geregeJ_t waren;

b) filr andere Sachgebiete, wenn die
beteiligten Gliedkirchen damit ein-
verstanden sind, "

Vorauszuschicken j-st hierzu zunächst,
daß dem Zustimmungserfordernis auf der
staatlichen Seite durch ein Bundesge-
setz das Gesetzgebungserfordernis auf
kirchlicher Seite entspricht. Kirchen-
gesetze werden von der EKD-Synode er-
lassen. Hierbei sind die Vorschriften
von Artikel 26 Abs. 3 bis 5 und Arti-
kel 2'l der Grundordnung zu beachten.

Brunotte, die Grundordnung, Arti-
kel 10, S. 160.

L.
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2. In den Beratungen der Synode der EKD
zum Militärseelsorgevertrag von 195?
wurde hierzu erwo€ren, die Zu-ständig-
keit der EKD im Hinblick auf die Tat-
sache anzunehmen, daß die Evangelische
Mj-Iitärseelsorge zuvor durch die Evan-
gelische Militärkirchliche Dienstord-
nung filr das Reichsheer und die
Reichsmarine vom 28 .2.1929 einheitlich
geregelt gewesen war.

vgl. Hollerbach, Verträge zwischen
Staat und Kirche in der BRD" L99
mit weiteren Nachweisen.

Zu Recht, wurde es jedoch seinerzeit
als unangemessen angesehen, s-i.ch auf
die genannte Dienstordnung zu berufen.
Die Erinnerung an die Rolle der Mili-
tärseelsorge in der Deutschen !{ehr-
macht im 2. l{eltkrieg r^rar wohl noch
allzu frisch. Zudem dilrfte fraglich
sein, ob die Kompetenzzuweisung sich
auf eine Regelung stützen kann, die
zum Zeitpunkt des Erlasses der neuen
Regelung bereits über zehn Jahre außer
Kraft war.

Entscheidend ließ man sich 1957 aber
von der Rücksichtnahme auf die in der
damaligen DDR gelegenen Gliedkirchen
Ieiten und war bestrebt, auch in der
!{ahl des rechtlichen Modus die gesamt-
händerische Verantwortung von EKD und
Gliedkirchen zum Ausdruck zu brjngen.

Hollerbach, a.a.O., S. 199 mit
Hinweis auf die kirchenamtliche
Begrilndung, S. 13: "Durch den Ver-
trag wird in so einschneidender
Weise. in wichtige Rechte der
Gliedkirchen eingegriffen, daß
nicht nur für die GLiedkirchen der
Vertrag nur durch Mitwirkung an
seiner Ratifizierung anwendbar
wird, sondern daß auch der EKD an
der ausdrilcklichen Billigung des
Vertrages durch die Gliedkirchen
liegen muß".

Auch durch den Militärseelsorgevertrag
von 1957 konnte sornit die Zuständig-
keit für eine Regelung in den neuen
Bundesländern nicht auf die EKD über-
gehen. Nachdem die Regelung ausdrück-
lich auf das Gebiet der damaligen Bun-
desrepublik Deutschland beschränkt
war, besteht nun auf dem Geblet der
neuen Bundesländer, was die Frage der

gesetzlichen Regelung der Mllitärseel-
sorge anbelangt., ein weißer Fleck. Der
MiIitärseelsorgevertrag von 1957 ist
mangels Zustimmung der Gliedklrchen in
den neuen Bundesländern dort nicht in
Kraft getreten. In den neuen Bundes-
Iändern gllt es also erstmals seit
1945, eine neue Militärseelsorgerege-
lung zwischen EKD und Bundesreglerung
zu treffen. Ftlr diese erstmalige Rege-
Iung in den neuen Bundesländern hat
das gleiche Zustimmungsverfahren zu
gelten wie ftlr die gleiche Regelung
ftlr das Gebiet der alten Bundesländer
in 195?.

3. Die Zuständigkeit ist auch nicht durch
die von der Synode 1994 unter Beteill-
gung der Gliedkirchen der neuen Bun-
desländer erteilte Beauftragung zum
Abschluß einer Neuregelung an dle EKD

tlbergegangen. Bei der Ertellung des
Verhandlungsauftrags htar den Synodalen
das nunmehr in Form der
t'Rahmenvereinbarung" vorliegende Ve-
handlungsergebnis nicht bekannt. Der
Verhandlungsauftrag umfaßte erkennbar
nicht die Zustimmung zu einer Rege-
Iung, die dem Verhandlungsauftsrag
nicht entsprach.

Gemäß Artikel 10 b der Grundordnung
bedarf die "Rahmenvereinbarung" also
nun der Einverständniserklärung der
beteiligten Gliedkirchen.

In welcher Form diese Erklärung zu er-
folgen hat, richtet sich nach dem je-
weiligen Recht der einzelnen Gliedkir-
chen.

Hollerbach, Verträge zwischen
Staat und Kirche in der BRD, S.
2O0; Brunotte, Die Grundordnung,
Artikel 10, S. 167.

Jäckel, Rechtsanwalt, Fachanwalt ftir Ver-
waltungsrecht
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,,LER" wird ordentliches Unterrichtsfach in Brandenburg
,Scharfc Kritik von Kirchen und CDU an Beschluß des Potsdamer Landtaqs

Polsdam (cpd). An den branden-
burgischcn Schulen wird trotz hefti-
g,er Proleste rler Kirchen mit Beginn
dcs Scfrul-jah rcs 1996197 das Fach

,, Lebensgestal tu ng- Ethik-Rel igions-
kundc" (LER) eingeführt. Dies be-

schloß dcr Potsdanter Landtag am
28. Miirz mit der Vcrabschiedung
des Landesschulgesetzcs. Die Evan-
gelische Kirche in Deutschland
(l1KD) untl die CDU i.ibten scharfe
Kritik an tler Entscheidung. CDU-
Generalsckretär Peter Hintze erklär-
te, dic schon von der SED-Fiihrung
in dcr DDR betriebene ,,Z.erschla-
gung der christlichen Kultur" werde
darnit forlgcsetzt. Es sci utlver-
ständlich, warum das Land Bran-
denburg einen ,,Sonderweg" be-

schreitcn wolle, betonte EKD-Vize-
priisitlcnt llennattn Barth. Die Lei-
tung dcr Evnngclischen Kirche in
Berlin-llrandcnburg beschloß, Ver-
fassungsbeschwerde gegen das neue
Unterrichtsfach,,Lcbensgestaltung-
Ethik-Religionskundc" (LER) einzu-
legen. Sie wolle Eltern und Schülcr
unterstützen, die ihren grundgeselz-
lichcn Anspruch auf e in ordentliches
Lchrfach Religion mittels Verlas-
sungsbeschwerde durchsetzen woll-
ten, heißt es in einer am l. April in
Bcrlin vcröffentlichten Erklärung.

Fi.lr das Gesetz votierten 44 Ab-
geordnetc im branr.lenburgischen
Lanthag, 32 stimmten dagcgcn, vier
Abgcortlncte cnthicltcn sich dcr
Stimmc. Gegen das Gesetz stimm-
ten dic Fraktioncn von CDU und
PDS, von der Mchrheitsfraktion der
SPD enthielten sich zwei Abgeord-
nete. LER werde ,,bekenntnisfrei,
religiös und weltanschaulich neu-
lral" unterrichtct, heißt es im Ge-
selz. Eine Befreiungsklausel, die
nach fünf Jahren vorn Landtag
iiberprüft werden muß, lcgt fesl,
daß die staatlichen Schulämter
Schüler von LER befreien können,
wenn ,,ein wichtiger Grund dies
rcchtfertigt".

Rcligionsunterricht als ordentli-
chcs Unterrichtsfach wird es in
Brandcnburg unter Bcrufung auf den
Artikcl 14l tles Grundgesetzes, die
,,Brcmer Klausel", danach nicht ge-
ben. Die Kirchen und Religionsge-
rneinschaften erhalten aber die Mös-

Iichkeit, Kinder und Jugendliche in
den Räumen der Schule nach ihrcm
Bekenntnis zu unterrichten.

CDU-Generalsckretär llintze
nannle den Beschluß ,,vcrhängnis-
voll". Die SPD spiele Psychosekten
und Esoterikgruppen in die llände.
Religionsunterriclrt an Schulen leiste
einen unverzichtbaren Beitrag dazu,
das Verständnis für die ethischen
Grundlagen des Gemeinwesens le-
bendig zu erhallcn. Der Beitrag dcr
Kirchen zum Bildungsauftrag der
Schulen sei deshalb in der Verfas-
sung fest verankert.

,,Normenkontrollklnge"
Der Justitiar der CDU/CSU-

Bundcstagsfraklion, Reinhard Göh-
ner, bekräftigte, die Union werde
eine Normenkontrollklagc beim
Bundesverfassungsgericht erheben.
Die brandcnburgische SPD-Mehr-
heit habe das Schulgeselz ,,unter
Mißachtung der Grundrechte von
Eltern, Schülern und Kirchen rigo-
ros durchgesctzt", crkliirlc er in
Bonn. Auch habe sie die Aufforde-
rung des Bundestags ignoriert, dcn
Religionsunterricht als ordentliches
l.ehrfach einzufrlhren. Nun sei die
Normenkontrolle notwendig, um
eine ,,grundgesetzkonforme Ord-
nung des Schulwesens in Branden-
burg herzustellen". Mit der Prozel|-
verlrelung seien tlie Staatsrechtler
Prolessor Josef Iscnsee und Prolcs-
sor Fritz Ossenbiihl beauflragt rvor-
den.

Der CSU-Vorsitzendc Theo
Waigel nannte gegenüber der Welt
am Sonntag die Entscheidung des
Potsdamer Landtags "falsch und
verhängnisvoll". Damit werde erst-
mals bewußt ,,dcr politische Wille
bekundet, in Deutschland eine Ent-
christlichung herbeizuführen". Die
Einführung von LER ist nach An-
sicht des stellvcrlretenden
CDU/CSU-Frakl ionsvors itzenden
Rupert Scholz verfassungswidrig.
Nach Artikel 7 dcs Grundgesetzes
sei der Religionsunterrichl nn den
ölfentlichen Schulcn mit Ausnalrnre
der bekcnntnisfreien Schulen or-
dentliches Lehrlach. Die Mehrheit
der Abgeordneten in Potsdam habe
an eincr ,,pädagogisch und verfas-

sungsrechtlich bcdcnklichcrr Ausge-
slallung" dcs Bereichs dcr religiriscn
und ethischen Orientierung in den
Schulen des Landes fcstgehalten,
krilisiertc EKD-Vizeprlisident Ilarth
in Hannover. Die Bestimmungen irn
neuen Landesschulgesetz z.lr
Durchsctzung von LER wiclcrsprä-
chen den Vorslellungen tles Grund-
g,esetzes zur Religionsfreiheit, Dc-
mokratie und Toleranz.

Das vom Polsdarner [.antltrg
verabschiedete Schulgesetz sci rnil
seinen Bestimmungen zur Einiüh-
rung von l-ER unvcrcinbai nrit dcrrr
Grundgesetz, das Rcligionsttnter-
richt als ordentliches Lehrfach t'est-

schreibc, so der Bischof. Es slclre
zudcrn in Spannung z.ur Pflicht dcs
Staates, sich in Fragen dcr Religion
und Weltanschauung zuriickzulral-
ten.

Dic llcfreiungsmöglichkeit von
LE,R nannle der Berliner evangcli-
sche Bischof Wolfgang I lubcr
,,völlig unzureichcnd". We r das
Fach abwiilrlen wollc, untcrlicgc
cinem,,massiven ltechlfcrtigungs-
zwang", cler eincr ,, Diskrirni-
nierung" gleichkonrnrcn k(innc.

,,Verfassungsbeschwerdet'
Auch der Berliner Ilrzhischof

Georg Kardinal Sterzinsky sagte,
die Einführung von LER sci nrit
dent Grundgesctz unvereinhnr. Er
kündigtc cinc Vcrfassuugsbcschwcr-
dc der katholischen llisttiuter llerlin
tund Görlitz an. Die Vorausselzun-
gen fiir eine Bcfre iung vorr l-[:R
seien zudern diskriminierend, lügte
er hinzu. LER könne nicht weltan-
schaulich neutral sein und erinnere
daher nn den idcologisch gcprägtcn
Unterrichl zu DDR-Zeitcn.

Die katholische Deulsche Bi-
schofskonfercnz lrcgrüßle rlic von
der CDU/CSU gcplante Verlas-
sungsbeschwerde. Die authentische
Verrnittlung religitiser Werte und
Nornten könne irn sclrulischcn Bc-
reich nur irn Religionsuntcrriclll cr-
folgen, der als ordentliches l-ehr-
fach in Ubereinstimmung mit dcn
Grundsätzen der Kirchcn und Reli-
gionsgemeinschaftcn ertcilt wertle,
erklärte die Bischofskonferenz in
Bonn.

1 4/1 996 epd-Wochenspiegel
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Das Krefelder Memorandr:m
in der Phase 2
der Balkan-I(rise

Ausgehend von einem Kreis von Bilrgerinnen
und Bilrgern der Stadt und ihrer Umgebung
hat das "Krefelder Memorandum zum Frieden
auf dem Balkan" die Zustimmung zahl.reicher
zum Teil öffentlich bekannter Btlrger aus
der ganzen Bundesrepublik gefunden. Das
Memorandum unterbreitet Prinzipien einer
pazifistischen Politik zur Entschärfung
und Iangfristigen Lösung des Bal.kankon-
flikts .

Im August des vorigen Jahres, während sich
der Eingriff der Nato abzeichnete, ver-
faßt, könnte der Text heuEe, nach Eintritt
des [Jaffenstillstands und nach dem Abkom-
men von Dayton. als ilberholt angesehen
werden. Das entspräche dem Tenor der offi-
ziellen Propaganda, daß nämlich das massi-
ve Nato-Bombardement sich gelohnt habe und
mit Dayton das Fundament einer Frieden-
sordnung auf dem Balkan gelegt sei.

Die !{irkung dieser Einstimmung darf nicht
unterschätzt werdne. Sie trifft auf ein
Bewußtsein, das erleichtert ist, nicht
mehr mit Kriegsberichten und Greueltaten
behelligt zu werden. und sich daran ge-
wöhnt, den Einsatz deutscher Truppen im
AusIand, deren reibungsloser Aufmarsch
hochgelobt .wird, als normal anzusehen. Und
gerade Geister pazi-f.istischer Tradition,
die wie Joschka Fischer in der Gewaltfrage
unsicher geworden sind und sich filr den
deutschen Truppeneinsatz entschieden ha-
ben, tragen besondere Mitverantwortung da-
bei. (Schon sieht Außenminister Kinkel die
Chance, die öffentLichkeit nach Jugosla-
wienvorbild auf deutsche MilitäreinsäEze
in anderen Regionen vorzubereiten. ) Die
deutsche Beteiligung an der Besatzungs-
truppe in Bosnien-Herzegowina ist ein
Schritt, der den Charakter der Bundesrepu-
blik wesentlich verändert: Deutschland ist
eine kriegführende Macht geworden und als
Kriegsmacht auf dem Balkan verwickelt.

Das unter amerikanischem Druck zustande
gekommene Abkommen von Dayton ist ein Kon-

strukt auf der Grundlage der fortdauernden
Feindschaft nationalistlscher und macht-
versessener Jugoslawischer CIlquen, was
einem möglichen !{iederaufflammen auch rnl-
Iitärischer Konflikte Ttlr und Tor öffnet:

Ein formell souveräner, einzlger Staat
faktisch in zwei Länder geteilt, nLit zwei
Armeen, die bisher in brutalen, Jahrelan-
gen Kämpfen gegeneinander gestanden habeni
drei Regierungen - die bosnisch-kroatische
Föderation, dle aIIe Anzeichen der Brtl-
chigkeit besitzt; die Regierung der bos-
nisch-serbischen Republik und eine Zen-
tralregierung, deren Autorität gegentlber
den Teilstaaten höchst zweifelhaft sein
wird: drei Parlamentei zwei Korridore, von
denen einer noch nicht genau festgelegt
ist, eine vöIlig undeutlich gelassene Lö-
sung der Fltlchtlingsfrage.

Die von außen geschilrten Feindseligkeiten
bestehen weiter. Neu hlnzu kommt eine To-
talbesetzung des Landes durch fremde Trup-
pen aus Herkunftsländern, die auf dem BaI-
kan unterschiedliche, zum TeiI gegensätz-
liche Interessen vertreten. Danit beginnt
der Jugoslawienkrise zweite Phase.

Unter diesen Bedingungen kommt es darauf
ärlr die Chancen des [faffenstillstands zu
nutzen. Damit ist das Krefelder Memorandurn
aktuell wie zuvor.

Der Text ist kein Aufruf. Er ist vielmehr
angelegt als Beitrag zu einer friedenspo-
Iitischen Diskussion, die über die Jugo-
slawien-Krise hinausreicht, aber an ihr
einen konkreten Gegenstand hat. Das Memo-
randum antwortet auf Fragen einer ge-
waltausschl-ießenden Politik, als da sind:
Beendigung der Militärintervention, !{af-
fenembargo, orientierung auf die demokra-
tischen Kräfte der Völker der Region, ent-
sprechende Medienpolitik, internationales
Hilfswerk, das die Friedens- und Aufbau-
kräfte des Landes mobilisiert, UNO-Reforn.

Das Krefelder Memorandum hat seit der
ErstveröffenElichung nit den Namen von
Erstunterzeichnern sich aIs außerordent-
Iich kommunikativ erwiesen, zumal es klar
und einfach jeder Gewaltpolitik Alternati-
ven entgegenstetlt. Es wird von Interessen
weitergereicht.

Zahlreiche neue schriftliche Zustimrnungs-
erklärungen gingen bis in die letzte Zelt
bei den filr den Erstdruck verantwortllch
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Zeichnenden ein: u. a. von ,Josef Angen-
fort, Publlzist und Landesvorsitzender der
Vereinl-gung der Verfolgten des Naziregi-
mes/Bund der lvrtifaschisten VVN/BdA Nord-
rhein-lrlestfalens, von Prof . Dr. Hans-Peter
Dtlrr, Physiker und Direktor des Max-
Planck-Instituts filr Physik 1n Mtlnchen,
Dr. Heino Falcke, Propst i. R. Erfurt, Lew
Kopelew, Historiker und Germanist in Köln,
von fast allen Studienleitern und dem Di-
rektor der evangelischen Akademie Loccum,
von wissenschaftlichen Mitarbeitern des
fnstituts für Friedensforschung und Si-
cherheitspolitik an der Universität Ham-
burg, von Mitarbeitern der Peace Brigades
International, Internationale Friedensbri-
gaden Deutscher Zweig, Hamburg.

Der Publizist Dr. Franz AIt schreibt: 'Mit
Freude und großer Zustimmung unterzeichne
ich das Krefelder Memorandum Dank ftir
Ihr Friedensengagement. " Der Vorsitzende
des Dietrich-Bonhoeffer-Verein zur Förde-
rung christlicher Verantwortung in Bundes-
wehr, Kirche und Gesellschaft e.V. in
tliesbaden, Dr. KarI Martin: "... Die Aus-
arbeitung und die organlsatorische Durch-
ftlhrung der Initiative kostet Sie viel
Kraft, Zeit und Engagement. Daftlr möchte
ich Ihnen sehr danken." Pastor Konrad Li.lb-
bert vom Versöhnungsbund, Uetersen: "...
Ich kann dle Aussagen voll untersttltzen
und flnde sie treffen komprimlerend das
llesentliche. Ich werde versuchen, auf das
Memorandum in unseren Veröffentlichungen
hinzuweisen." Aus Lelpzig von Pfarrer Fi.lh-
rer der St. Nikolai-Kirche: "... Ich un-
terstütze sehr Ihre Inltiative und werde
zur Frledensdekade das Memorandum unter
die Leute bringen."

Ein Schriftwechsel entwickelt slch beson-
ders nit Vertretern kritischer Positionen,
was ln der Abslcht der Initiatoren liegt.
So schreibt der Landesblschof der evange-
Ilsch-lutherlschen Landeskirche Hannovers
und Herausgeber von "Das Sonntagsblatt"
Horst Hl-rschler u.a. :

"Sie fordern vol.l.kornmenen Verzicht auf Ge-
waltanwendung auch angesichts sol,cäer
grausamen Kriege. lfas ich in fhrem Text
allerdings vö77i9 vermisse, ist, daß Sie
djese Option begründen und vor a-lfem kri-
tisch diskutieren. fch ha-lte es in der Tat
fur ein richtiges und sinnvol.i.es Zeichen,
daß Menschen konseguent auf jede Gewal.tan-
yrendung verzichten. .Aöer sie mtlssen dies
tun im Eerrnrßtsein dartl.ber, daß dieses ejn

Weg ist, nicht der einzige, zudem ein Weg,
bei dem Sie auch schuldig werden .,."

Aus der Antworts des Mit-Initl-ators des Me-
morandums .Iohann-Albrecht Lenkait :

".., Ihre Anspielung auf Schuld, die man
aufTädt, indem man für GewaLtfreiheit pJä-
diert, muß ich entschieden zurückweisen.
Sie ist unangemessen und fehf am PLatz. An
einern Krieg sind die Verursacher schuJdig
und diejenigen, die die Verursacher oder
,die kriegerische Lage begünstigen, wie
Regietungen, die Waffenexporte zulassen.
lvfassenhaftes Motden von Menschen bringt
jedet noderne Krieg djeses Jahrhunderts
mit sich. Es gibt auch Schul-d für neue Op-
fer, die durch eine faTsche, kontraproduk-
tive AußenpoTitik Opfer von Menscheni.eben
in Kauf ninmt, ejne Schuld, die af -le Re-
gierungen trifft und a77e, dje diese Pol-i-
tik wissentLich unterstützen, vor al.l.em
die Hierarchien der Kirchen, die wissen
müßten was die christTiche Theofogie bein-
hal,tet und wozu sie verpfTichtet Un-
teri.assene Hiffeleistung ist sicher ein
Vergehen, ejne Schu-ld. HiTf eleistung in
Kriegsfä77en jst in internationalen Ver-
trägen geregelt. Sje ist Jceine AngeTegen-
heit von Mi)-itärs. Die Anwendung der hier-
ftlr vorgesehenen Genfer Konventionen kön-
nen die Leiden der Menschen Lindern. Davon
ist bezeichnenderweise kaum die Rede
Hier ist die Regierung in die Verantwor-
tung zu nehmen. In der Geschichte des in-
ternational-en Roten Kreuzes hat eine Re-
gierung nie diese HiLfe verwehrt Gegen
Ivlassenmord hat die VöLkergemeinschaft noch
keine konsequente Antwort oder fertige Lö-
sung gefunden IVur menschl.jche Kul.tur
kann djr: ängeme.ssene Antwort sein ! . . .'

Einem Superintendenten erwidert Johann-
Albrechr- Lenkait u.a. wie folgt:

" . . . IVa ttlr-lich Tiegt uns daran , Persön-
Ljchkejben al.s Unterzeichner zu gewinnen,
die eine SignaTwirkung haben, denn gäbe es
nicht das Bedtlrfnjs ejner geistJichen Filh-
rung, auch Sje hätten keine wirkliche Auf-
gabe. Eine soLche Ftlhrung ist eine große
Verantwortung und die Gescäichte der wil,-
helminjschen Epoche, der hleimarer Republik
und des Dritten Reichs zeigt, was aus ei-
nem Gemeinwesen wird, in den djese geist-
-liche Eührung versagt. Deshal..b jst es uns
so wichtig, daß Sje uns verstehen. Dieses
Versagen woLLen wir nicht noch ejnmal. zu-
-l.assen. Der zweite Weltktieg war kein un-
umgängliches ÜbeL, und ffitler war kein Be-

t9/96 S. 456 -- Verantwortung



GeseI Ischaft

triebsunfall,. ä.ber a]s o.b es eine .Erl.eich-
terung brächte, was dje persönJicäe Ge-
fühlsweTt betritft, bedingt durch eigene
oder in der Famil,ie koJportjerter un.bewäJ.-
tigter Erl.e-bnisse scäyerster Verbrechen
ffammert man sicä gerade jn Deutschl.and an
Vergleiche von heutigen Ereignissen der
Weltpolitjk mj t den Schrec.knjssen der Na-
zi-Zeit. So geschah es während der Zuspit-
zung der Krise am Gol,t nach irakischer Be-
setzung Kuweits aufgrund des massjven
Truppenaufmarsches in Saudi-Araöjen und
mit bezwecktem ErfoJg: Deutsche Par-Lamen-
tarjer bewiTTigten MiLJ.iarden Summen, wenn
schon noch kejne Einsatztruppen. Statt
friedfertiger Vermittlungen Jram es zum An-
griffsbefehl des amerikanjschen Präsiden-
ten auf den Irak, Und jetzt läuft der pro-
pagandistjsche Vergleich Seröjens mit Hit-
Ler-Deutschland, wiederum um Unterstützung
der Bürger und iärer parlamentarischer
Vertreter für Krieg zu erhal.ten. Leider
sind 5ie dieser Landeswejten Pr<>paganda
auch aufgesessen und somit jn dem Schwarz-
Weiß-BiLd befangen, von dem es Loszukotnmen
gi7t, worauf auch das Memorandum hinweist,
wenn man den KonfJiktpartejen auf irgend-
eine hreise zu Verständigung il.ber einen
frieden verhel,fen wiLL. fst ein Friedens-
wiLl,en vorhanden, kommt es auch zu einem
.Friedensabkommen und jeglicher AufenthaJ.t
frender Truppen, auch unter dem Etikett
friedenst ruppen, jst dann obsoLet. f'rernde
Truppen können doch nur dann einen Sinn
ergeben, wenn man.berejt ist, sie auch
einzusetzen, was bedeuten würde, etwas von
außen notfal.-l.s mit kriegerischen .Akten er-
zwingen zu wol-Len, ein eindeutiger Verstoß
gegen das Eriedensgebot (ArtikeJ- 2) der
Charta der Vereinten Nationen. Fremde
fruppen im .ehemal, igen 'Iugosl,awien öedeuten
dje Gefahr in die VerwickTung in einen
Krieg - wie schon beinahe geschehen - mit
unabsehbaren FoTgen für ganz Europa..."

Derselbe Superintendenten schreibt:

"Hier sind für mich nach wie vor die Ein-
sichten der TheoTogischen ErkTäru'ng von
Barmen von großer HiLfe, dje den Anspruch
Jesu Christi auf unser ganzes Leben
bekennen und das Recht und die PfLicht des
Staates durch Androhung und Anwendung von
GewaLt in der noch unerlösten Welt für
Frjeden und Gerechtigkeit zu sorgen, ver-
bindlich ... "

Und die Bezugnahme im Antwortschreiben:
"Wir können njcät 0öer ejnen gravierenden
frrtum jn fhrem Brief ... hinweggehen, der
den Eindruck vermjtteLt, al.s ob die Anwen-
dung und Androhung von Gewal.t gerechtter-
tigt ist, nrenn sie vom Staat Jrommt. lleder
auf national.er noch auf internationaJ.er
Ebene jst die Androhung oder Anwendung von
Gewalt zu rechtfertigen. Das zivj-Ljsatori-
sche Vermögen der Staatengemeinschaft, das
die Charta der Vereinten IVationen nach
zwei entsetzlichen tleltktiegen zusarvnen-
faßt, scäIießt die Friedenspflicht ein
(Art. 2) ohne irgendwelche Bindungen an
Gewaltaus[bung oder järe Androhung, was
Prinzipien und Ziele der UIV-Cäarta aus-
schließen. Ebenso ist in einer zivil.isier-
ten rechtsstaatLich verfaßten Gese-ll.schaft
nicht einmal. die institutional.isierte Po-
J.izei berechtigt, GewaLt gegen den Bürger
anzuwenden oder ihn zu bedrohen."

!{eiter heißt es in der AnEwort:

't. . . Der Vergleich Serbiens mjt Nazi-
DeutschLand ist sachLich nicht hal.tbar,
Serbien jst ein ZerfaTTsprodulrt der föde-
rativen RepubJik Jugoslawien und jst nur
durcä die Einmischung von außen, nämlich
durch jnternational-e Anerkennung anderer
?eilrepu.bLiken ohne interne Sezessions-
verträge abzuwarten, gezwungen al,s Völ,ker-
recätssu.bjekt zu agieren. AndernfaLLs wä-
ren die kriegerischen Auseinandersetzungen
als Bürgerkriege auch heute noch eine jn-
terne Angelegenheit Jugoslawiens, genauso
wie die kriegerischen Äuseinandersetzungen
in lVordjrl.and eine jnterne Angelegenheit
des Vereinigten Königreichs sind. Serbjen
hat nie Rassenqesetze erJassen, hat nie
ejne christl. jche Scheinkirche a-ls Quasi-
Staatslirche wie die der "Deutschen Chris-
ten" gehabt und hat kein einziges fremdes
Land überfalTen, ganz abgesehen von der in
der Wel.t einmaligen in Deutschfand regie-
rungsamtlich gep)anten und erfolgten mas-
senhatten Ermordung poJitischer Gegner und
später ganzer BevölkerungsteiTe,

Leider ist auf aLLen Ebenen eine große
Verwirrunq in DeutschLand zu versp/jren.
Dem woLlen wit entgegentreten. Es muß ver-
hindert werden, daß sich der Bazifl,us des
MjJ.jtarjsmus wjeder in den Köpfen der lllen-
schen in unserem Land ausbreitet und sicä
perfide jn der Verkl.ejdung des Humanitären
einschfeicät. Menschen ist noch nie mit
mil,itärischen Mitteln geholfen worden. Sie
bringen nur Tod und Zerstörung.
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}Ijr vertrauen darauf, daß Sje nocä einmaJ,
jm Licht der Einfachheit des Evangeliums
al.s Quel,l.e'der Hoffnung und der Zuversicht
auf das WandeLbare des Bösen jn das Gute,
und daß Sje jm 6ejst der Bergpredigt die
Aussagen des Krefelder Memorandums über-
denken. Die Frjedensöotschaft des Evange-
Liums ist eine Botschaft der ErLeuchtung.
Sie Läßt kein dunkf es fata-listisches Enqo-
finden zür das aus einigen lhrer ZeiLen
spricht wie der Bezug zu einer totaLen
Nichtigkeit des Menschen vot Gott im Zu-
sanrnenhang mit unserem Anliegen. Wir wo7-
Jen Sje aTTerdings nicht zu den verirrten
Menschen zählen, die es imrner gegeben hat
und die es jnuner geben wird, die sich
Kraft järes Amtes scheuen, jär Ansehen und
ihre PriviTegien aufs Spiel zu setzen, und
desha-lb nicht ötfentTich Gedanken bekennen
wollen, die in ihrem tftrkrejs nicht geteiTt
werden und unter den Herrschenden anfäng-
-lich *eine Mehrheit finden. IVicht ohne
Grund berichtet die Bibel, von der Eigur
des Pharisäers, der sich aus purem oppor-
tunismus der vorherrschenden Meinung
beugt, um nicht das Risjko persönTicher
IVachteil.e einzugehen, aber diese verwerf -
Licäe HaTtung durch seine Ge-lehrsamkeit
gut zu verscä.l.ejern weiß.

Iür scäreiben lhnen diese ZeiLen im voLLen
Vertrauen, a77e Mißverständnisse ausräumen
und Sie fOr die Unterstützung des KrefeL-
der Memorandums schl.ießlich gewinnen zu
können, das ein christl.ich-humanistjsches
Engagment widerspiegelt, so wje es die .t,a-
ge im ehemaligen Jugoslawien verl,angt."

Auf dle ltleigerung des kathollschen Bi-
schofs zu Aachen, sJ.ch auf eine Stellung-
nahme zum Memorandum einzulassen, antwor-
tet,Iohann-Albrecht Lenkait u.a. :

".., Von lhnen habe ich, wie ich meine, zu
Recht, grundlegende Begriffe und Äussagen
zum Frieden erwartet und fhre Interpreta-
tion jm Lichte des EvangeTiums und der
Botschaft Chrjstj jn der Anwendung auf un-
ser Leben, und zwaE konkret jm Zusarwnen-
hang mit dem fnhal,t des lGefeLder Memoran-
dums zum Frieden auf dem Balkan. Ä-ll.er-
dings kein Wort und .keine .Lejt-ljnjen sind
fhrem Schreiben zu entnehmen. Ich wundere
mich, warum, da ich immer noch glaube, mit
einem Pastor in einem DiaTog gewesen zu
sein, verbunden wie ich dachte jm sel..ben
Glauben. Eine Kirche ohne öffentl.ich mani-
festierten Gl.auben - gerade in grundsätz-
Lichen Angelegenheiten des Gemeinwesens

wie Ent.sendung von Truppen mit Kanpfauf-
trag - äat eine tragische Geschichte in
unserem Land, .,,"

Das Memorandum ist auf dem 2. Friedenspo-
litischen Ratschlag in Kassel
(9./1O.L2.95) zur Sprache gekommen und als
Mittel zur Friedensdiskussion empfohJ-en
worden.

Die Autoren bitten um Zuschriften über die
Erfahrungen mit dem Memorandum, besonders
in den Bereichen politische Bildung an
Schulen, Hochschulen und Kirchengemeinden.

6. Januar 1996
Dr. Hans Brender, KrefeLd
,fohann-Al-brecht Lenkait, Meerbusch

rr-rrr-rrrrl
I
I
I

Denkanstöße und !Ermutlgungen I
zum Verschenken und I

I 
"",H1'Jr,ffä,,.t " i

Frledens-Postkarten ;
zur Unterstützung der welt- I*;::lfl'nit,l:' 

r
Gewaltfreiheit und Frieden I

des lnternationalen I
Versöhnungsbundes I

19/96 S. 458 -

tülf rtem anderen'
wer immer er sei; et lst dein Bruder'

ist deine Schwester'

ücbct eurc Feinde und blttet
fiir dic, die euch vcrfolgcn'

drmit ihr Kindet reid
curer Vetcrr im Hi--el'

- Verantwortung



GeseI Ischaft

I

I

Der Intern. Gerichtshof
und die
Atonwaf fenfra€te

Der fnternationale Gerichtghof und .lie
Atomwaffenfrage - zum Richterapruch won
8. ',IuIi 1995

Dr. Dieter Deiseroth

Am 8. Juli 1996 hat der Internationale Ge-
richtshof (IGH)I in Den Haag in einem von
der UN-Generalversammlung eingeleiteten
Gutachten-Verfahren nach Art. 96 Abs. 2

der UN-Charta2 eine Entscheidung3 getrof-
fen, die filr die internationalen Beziehun-
genr insbesondere für die künftige RoIle
von Ator:eaffen, von großer Bedeutung sein
kann. Die deutsche Tages- und Wochenpres-
se4 und die FernsehanstaLten haben darilber
bislang kaum berichtet. Die Kernaussage
des Richterspruches ("advisory opinion")
lautet: Die Androhung des Einsatzes und
der Einsatz von Atomwaffen verstoßen gene-
relI gegen das Völkerrecht und im besonde-
ren gegen die Regeln des humanitären
Kriegsvölkerrechts.

' Der Internationale Gerichtshof ('rlnternational
Court of Justice") ist - neben dem UN-Sicherheitsrat,
der UN-Generalversammlung und dem UN-Wirtschafts- und
Sozialrat - ein Hauptorgan der Vereinten Nationen. Er
hat seinen Sitz im sog. Friedenspalast ln Den Haag
(Niederlande). Ihm gehören 15 Richter an, die ln
getrennten $lahlgängen vom UN-SIcherheltsrat und der
UN-Generalversammlung auf 9 Jahre gewählt werden,
wobei alle drei Jahre jewells eln Drlttel neu- oder
wiedergewähIt wird. Vor dem Internatlonalen cerlchts-
hof gtbt es im wesentllchen zwel Verfahrensarten: das
Klageverfahren nach Art. 40 des IGH-Status und das
Gutachtensverfahren nach Art. 95 UN-Charta.
' Art. 96 der UN-Charta lautet: (1) DIe Generalver-
sammlung oder der Sicherheitsrat kann 0ber jede
Rechtsfrage eln Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs anfordern. (2) Andere organe der Vereinten
Natlonen und Sonderorganisationen können mlt Jewelo-
Iiger Ermächtlgung durch die Generalversammlung eben-
faIls cutachten des Gerichtshofs Ober Rechtsfragen
anfordern, die sich in ihrem Tätigkeit,sbereich stel-
len.r Aktenzelchen: General List No. 95.
' Im wesentlichen (Ausnahme: Kleler Nachrichten vom
9.'1.L9961 beschränkte sich dle Berichterstattung auf
"EinspaIter", v9l. u.a. S0dd. Zeitung vom 9.7.1996,
S. 2, EAZ vom 9.7.1996, S. I und 2; FR vom 9.1.1996,
S. 1, Die Welt vom 9.1.!996, S. 1, TAZ vom 9.'7.L996,
S. 2, vgl. demgegenOber die relatlv breite Berlchter-
stattung in den brltlschen Zeitungen, u.a. Financial
Times, Dally Telegraph, The Independent, Mornlng
Star, jeweils vom 9.?.1996.

I.
Daa nlforld-Court-Pto jectn

Das Verfahren vor dem IGH, das mit dem
Richterspruch des IGH vom 8. JuIi 1996 en-
dete, ist zu elnem wesentlichen Teil Er-
gebnis eines erfolgreichen Zusammenwirkens
von Nichtregierungsorganisationen (NROs)
sol^rie von Diplomaten und Regierungsvertre-
tern aus "atomwaffenkritischen" Staaten,
vor allem aus der Bewegung der sog. Block-
freien.s Ausgangspunkt war eine "Startver-
anstaltung" ("International Launch") am
14. und 15. Mai 1992 in Genf. An jenem tto-
chenende schlossen im Genfer Hauptquartier
der Vereinten Nationen drei weltweit täti-
ge NROs, nämlich die Internationale Arzte-
vereinigung IPPNVI ( Friedensnobelpreis-
trägerin des Jahres L985), die Juristenor-
ganisation IALANA (International Associa-
tion of Lawyers Against Nuclear Arms) und
das in Genf residierende IPB (Internatio-
nal Peace Bureau, Friedensnobelpreisträger
des Jahres 1910) ein Zweckbündnis:6 Dieses
Zweckbilndnis setzte sich unter der Be-
zeichnung "Worl-d Court Projectt' ("Pro-ject
fnternationaler Gerichtshof") das konkrete
ZieL, ilber Anträgen einer UN-
Sonderorganisation und nach Möglichkeit
der UN-Generalversammlung ein Gutachten-
Verfahren nach Art. 96 der UN-Charta beim
Internationalen Gerichtshof in Den Haag
einzuleiten, um einen Richterspruch zu der
seit Jahrzehnten umstrittenen Frage her-
beizuführen, ob ein Einsatz von Atomwaffen
und die Androhung eines solchen mit dem
geltenden VöIkerrecht vereinbar sind.
Nur ein Jahr später konnte die Kampagne
einen Zwj.schenerfolg verbuchen. Die "lilorld
Health Assembly", das Hauptorgan der lrlelt-
gesundheitsorganl-sation (WHO), beschloß
gegen den heftigen lliderstand der Atomwaf-
fenstaaten und ihrer Verbtlndeten - am 14.
Mai 1993 in Genf mit der Mehrheit von ?3
,Ia-Stimmen gegen 40 Nein-Stimmen, beim in-
ternationalen Gerichtshof in Den Haag nach

R
" vgl. dazu u.a. Manfred Mohr, Das "World Court Pro-
Ject" - vom Erfolg elner NcO-Kampagne, 1n: Humanltä-
res VöIkerrecht - Informatlonssct)rlften (Hrsg. vom
Generalsekretarlat des Deutschen Roten Kreuzes, Heft
3/f995, S.146 ff; Dleter DeI6eroth, ChronologLe
einer erfolgrelchen NRO-Aktlon, ln: Jahrbuch ['rleden
199? (1.E. ), Hrsg. von Hanne-Margret Blrckenbach/UI I
{ägerlChrlstlan WeIlmann, MlJnchen 1996.o Vgl. dazu u.a. dle Eröffnungsrede des Außenmlnt-
sters von Zlmbabwe, Nathan Shamyurira, sowle die
Belträqe des ehemaligen Präsldent-en des Supreme Court
von Indien, P.N. BhagwaEl, urrd der Völkerrechtler
Prof. Richard EaIk (Prlnceton Unlverslty, USA) und
Prof. .J.I.M. de Waart (Frele Unlversltät Amsterdam),
1n: World Court ProJect. Internatlonal Launch. Gerre-
va, 14-15 May L992. Hrsg. vom fnternatlonal peace
Bureau, Geneva, November 1992.
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Art. 96 Abs. 2 UN-Charta ein Rechtsgutach-
ten ( "advisory opinion" ) zu der Frage ein-
zuholen, ob angesichts der Auswirkungen
auf Gesundheit und UmweIt die Anwendung
von Nuklearwaffen durch einen Staat im
Krieg oder in einem anderen bewaffneten
Konflikt einen Bruch seiner völkerrechtli-
chen Verpflichtungen einschließlich der
l{HO-Verfassung bedeuten wilrde (Resolution
WHA 45.40) . Diesem Votum der "!{elt-
gesundheitsversammLungt' war eine intensive
Mobilisierungsarbeit der Trägerorganisa-
tionen des "[torld Court Projects" und
zahlreicher Regierungsvertreter und Diplo-
maten insbesondere aus den sog. "block-
freien Staaten" vorausgegangen. Diese wur-
de dadurch erleichtert, daß j.n mehreren
Delegationen von ltHo-Mitglieds-staaten en-
gagierte Aktivisten der IPPNII vertreten
waren, die im Vorfeld und während der
lileltgesundheitsversammlung unmittelbar bei
den anderen Delegierten ftlr das Projekt
werben konnten. Argumentativ unterstützt
wurden sie durch völkerrechtliche Studien
und Vorlagen, die von Juristen aus dem Be-
reich der ALANA erstellt worden waren und
weltweit der Kampagne zur Verfilgung stan-
den. 7

Trotz des großen politischen und auch fi-
nanziellen Drucks der Atomwaffenstaaten
und ihrer Verbündeten ging die UN-
Generalversammlung im Jahre 1994 sogar
noch einen Schritt weiter als die ülHO,
nachdem ein ähnlicher Versuch im Vorjahre
I'steckengeblieben" war. Mit der Mehrheit
von ?8.fa-Stimmen gegen 43 Nein-Stimmen
(bei 38 Enthaltungen) verlangte die UN-
Generalversammlung am L5. Dezember 1994 in
Ihrem Antrag vom IGH nicht nur die Prüfung
der Völkerrechtsmäßigkeit des Einsatzes
von Atomwaffen, sondern auch der Androhung
eines Nuklearwaffen-Einsatzes (Resolution
49-?5 K) .
In der Zeit vom 30. Oktober bis 15. Novem-
ber 1995 hielt der IGH dann öffentliche
Anhörungen ab, um allen Staaten, die zuvor
fristgerecht schriftliche Stellungnahmen
vorgelegt hatten, Gelegenheit zu geben,
diese milndlich zu ergänzen, sowie um Fra-
gen des Gerichts zu beantworten. Insgesamt
gaben 22 Staatenvertreter mündliche State-
ments ab (Australien, Agypten, Frankreich,
Deutschland, Indonesien, Mexiko, Iran,

' VgI. u.a. The blorld Court Project on Nuclear We-
apons And International Law. LegaI Memorandum by
Nlcholas Grlef. Northampton 1992 (in dt. 0bers. unter
dem Tltel "VöIkerrecht gegen Kernwaffenhl Marburg
1993); hlllllam Epstetn/AlIy Ware/Peter Weiss, tforld
Court ProJect - How mlght the Court rule? What effect
vrlll that have?, New York 1993.

Italien, ilapan, Malaysia, Neuseeland,
Philippinen, Quatar, Rußland, San Marino,
Samoa, Marshall- Inseln, Solomon Inseln,
Costa Rica, Vereinigtes Königreich, USA
und Zimbabwe).
Aus dem Bereich des "9lorld Court Projects"
waren Entwilrfe filr Stellungnahmen gefer-
tigt und interessierten Regierungen zur
Verftlgung gestellt worden.s Außerdem sam-
melten die Trägerorganisationen weLtweit
Unterschriften ftlr eine "Declaration of
Conscience to the United Nations" und vor
allem in Japan fi.lr den "Hiroshima und
Nagasaki Appell". Die "Unterstlltzerliste"
umfaßte Hunderte von Organisationen (u.a,
Greenpeace International, das Internatio-
nal Network of Engineers and Scientists
for Global Responsibility - INES , eine
Vielzahl von Kirchen, Gewerkschaften und
Bilrgerrechtsgruppen) sowie zahlreiche pro-
rninente Einzelpersönlichkelten, darunter
der f rt-there Präsident der Sowj etunion Mi-
chail Gorbatschow, der Iangjährige Mini-
sterpräsident Neuseelands David Lange, der
Dalai Lama, eine Vielzahl von Bischöfen
sowie mehrere Nobelpreisträger. Die Reprä-
sentanten des "WC-Projekts" konnten
schließlich dem sichtlich beeindruckten
Registrar (KanzIer) des Internationalen
Gerichtshofes in Den Haag die Listen mit
ca. 14 5. 000 (von insgesamt mehr aIs 1.00

Millionen) gesammelten Unterschrj-ften
übergeben. 9

II.
Der Riahterspruch

Vtährend der Gerichtshofl0 das Gutachten-
Begehren der WhO aus formellen Gründen für
unzulässig hieJ-t, bejahte er die Zulässig-
keit des Gutachtenantrages der UN-
Generalversammlung und faßte seinen Rich-
terspruch in sechs Punkten zusanmen (vgl.
Kasten).

8 Michael Bothe, Nuclear lrleapons and the Internatio-
nal Court of Justice (engl. und dt. ), Marburg 1994;
Peter Weiss/Burns Weston/Richard Ealk/SauI Mendlo-
witz, in: Transnational Law and contemporary Pro-
blems,1994, S.12I-823, P. hleiss/M. Duncan, ModeI
Response, Sept. 1995; The ,Japan Center of World Court
Project (Ed. ), Non-Gonvernmental Statement To Be
Submitted To The International Court of Justice, 2nd
Editlon, May 1995.
' VgI. dazu u.a. IALANA-Newsletter No. 7) 1994, S. l;
Mohr, a.ä.O., S. 149, vg]. zur neuen RolLe der NROs
u.a. UN-Generalsekretär Butros Butros Ghali, in: Der
Spiegel Nr. 31/1996, S. 116 ff, 118: rrlch möchte
versuchen, dle Unterstützung neuer Mitspleler zu
gewinnen, Zustirunung von unten zu bekomrnen, von den
Graswurzelorganisatlonen, die mit threm Einsatz und
lhrer Begelsterung di.e Wlderstände der Regierungen
tlberwinden können ...".10 ln elner Mehrheltsentscheldung von 11 zu 3
Rlchterstlrnmen
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Die Kernaussage (E. ) des Richterspruchs
des IGH besteht darin, daß die Androhung
und der Gebrauch von Atomwaffen generell
l"generally") gegen die Regeln des filr be-
waffnete Konflikte geltenden Völkerrechts
verstoßen wilrden, im besonderen gegen die
Prinzipien und Regeln des sogenannten hu-
manitären (Kriegs)VöIkerrechts. Denn bei
einem Einsatz von Atomwaffen wilrden die
folgenden Regeln des sog. humanitären
(Kriegs-)Völkerrechts gelten und zu beach-
ten sein, die aber aufgrund der spezifi-
schen Eigenschaften von Nuklearwaffen
nicht eingehalten werden könnten: (1.) Je-
der Einsatz von lilaffen muß zwischen kämp-
fender Truppe (Kombattanten) und der ZL-
vilbevölkerungJ unterscheiden; (2.1 unnöti-
ge Grausamkeiten und Leiden müssen vermie-
den werdeni (3.) unbeteiligte und neutrale
Staaten dilrfen nicht in Mitleidenschaft
gezogen werden.
Allerdings sah sich der Gerichtshof nicht
in der Lage, positiv oder negativ defini-
tiv festzusEellen, ob der Einsatz oder die
Androhung des Einsatzes von Atomwaffen
ausnahmsweise in einer filr einen Staat
existenzgefährdenden extremen NotwehrsL-
tuation rechtmäßig oder rechtswidrig wäre.
Einstimnig haben die Richter dartlber hin-
aus festgestellt (F. ), daß bereits heute
die verbindliche Rechtspflicht insbesonde-
re der Atomwaffenstaaten aus Art. vI des
Ni chtwei te rve rb rei tungs vert rages ( sog.
Atomwaffensperrvertrag) besteht, ernsthaft
ilber die Abschaffung der Atomwaffen mit
dem Ziel "NuIl" zt) verhandeln und diese
Verhandlungen zu einem Abschluß zu brin-
gen.
Das Abstimmungsergebnis hinsichtlich der
Kernaussage (8. ) von '7 zu 7 Richterstim-
men, wobei die Stimme des Präsidenten den
Ausschlag 9ab, war nur scheinbar knapp:
Drei weitere Richter (!{eeramantry aus Sri
Lanka, Shahabuddeen aus Guyana und Koroma
aus Sierra Leone) votierten nur deshalb
gegen die "Präsidentenmehrheit", weil es
nach ihrer Auffassung nicht nur
"generell". sondern - weitergehend - aus-
nahmslos keine denkbare Rechtfertigung filr
einen Atomwaffeneinsatz geben könne; inso-
fern ist die Sachentscheidung in dieser
Frage mit einer Mehrheit von 10 zu 4

Richterstimmen ergangen. Die vier über-
stimmten Richter kommen aus den Atomwaf-
fenstaaten USA, UK, Frankreich und aus Ja-
Pan.11

11 D.. deutsche Rlchter FIeIschhauer, der russlsche
Rlchter Vereschetln und Richter Shi aus Chlna stlrun-
ten mlt der Präsidentenmehrhelt.

Der Tcnor dca Rlchterepnchs dca Interna-
tionalen Gerichtrhofa in dcutrctrer äber-
sctzung:

A. Es glbt weder im VöIkergewohnheits-
recht noch lm Völkervertragsrecht eine
spezifische Ermächtigung zur Androhung
oder zum Einsatz von Atomwaffen.
( einstirunig )

B. ltleder im Völkergewohnheitsrecht noch
im VöIkervertragsrecht gibt es eine
umfassende und weltweit geltende
Rechtsnorm, die ausdrtlckl-ich die An-
drohung oder den Einsatz von Atomwaf-
fen als solche verbietet.
(Abstimmungsergebnis: 11 zu 3 Richter-
stimmen)

C. Ein Androhen oder ein Einsetzen von
Atomwaffen, das gegen das Gewaltanwen-
dungsverbot des Art. 2 Ziff. 4 der UN-
Charta oder gegen die sich aus Art. 51
der UN-Charta ergebenden Anforderungen
verstoßen wilrde, wäre völkerrechtswid-
rig. (einstimmig)

D. Ein Androhen des Einsatzes oder ein
Einsetzen von Atomwaffen mtlßte mit den
Anforderungen vereinbar sein, die sich
aus dem filr bewaffnete Konflikte gel-
tenden Völkerrecht, insbesondere aus
den Prinzipien und Regeln des sog. hu-
manitären (Kriegs-)Völkerrechts und
aus den Vetpflichtungen aus abge-
schlossenen vöIkerrechtlichen Verträ-
gen und anderen übereinktlnften erge-
ben, die speziell Atomwaffen betref-
fen. (einstimmig)

E1. Aus den oben (unter A. bis D. ) erwähn-
ten Anforderungen ergibt sich, daß dle
Androhung und der Einsatz von Atomwaf-
fen generell gegen diejenigen Regeln
des Völkerrechts verstoßen würden, die
für bewaffnete Konflikte gelten, ins-
besondere gegen die Prinzipien und Re-
geln des humanitären Kriegs-
VöIkerrechts.

82. Allerdings kann der Gerichtshof ange-
sichts der gegenwärtigen Lage des Völ-
kerrechts und angesichts des ihm zur
Verfügung stehenden Faktenmaterials
nicht definitiv die Frage entscheiden,
ob die Androhung oder der Einsatz von
Atomwaffen in einer extremen Selbst-
verteidigungssituation, in der die
Existenz eines Staates auf dem Spiele
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stünde, rechtmäßig oder rechtswidrig
wäre. (Abstimmungsergebnis: 7 zu 7 ,
wobei die Stimme des Präsidenten den
Ausschlag Sab).

F. Es besteht eine völkerrechtliche Ver-
pflichtung, in redlicher Absicht Ver-
handlungen zu fi.thren und zum Abschluß
zu bringen, die zu nuklearer Abrilstung
(Entwaffnung) in allen ihren Aspekten
unter strikter und wirksamer interna-
tionaler
(einstimndg )

KontroIIe führen.

III .

ßonrcquenzen &r Richtcrapnrcha?

Die vorn Internationalen Gerichtshof am 8.
,Iuli d,J. verktlndete Entscheidung hat zwar
- wie sich aus Art. 96 der UN-Charta er-
gibt - "nur" die Rechtsgualität eines ge-
richtlichen Gutachtens, dem grundsätzlich
keine unmittelbare Zwangswirkung zukommt.
Dennoch haben auch solche Gutachten-
Entscheidungen des IGH ' große Relevanz.
Dies ergibt sich bereits aus der Stellung
des Gerichtshofes. Im Gutachten-Verfahren
wendet der Gerichtshof dieselben Rechts-
quellen an wie in einem Klageverfahreni er
prtift die ihm vorgelegten Fragen auf der
Grundlage des nach Art. 38 Abs. 1 des IGH-
Status anwendbaren Rechts. r2 Die GuEachten
ergehen in einem mit rechtsstaatlichen Ga-
rantien ausgestatteten geri.chtlichen Ver-
fahren nach Maßgabe des allseits anerkann-
Een IGH-Statuts. Die UN-Charta geht davon
aus, daß der Gerichtshof die geltende
Rechtslage sorgfäItig ermitteLt und daß
das von ihm dann ersteLlte Rechtsgutachten
klarstellt, was rechtmäßig und was rechts-
widrig ist. Al-s Expertisen des "Weltge-
richtshofes" interpretieren die IGH-
Gutachten das bestehende Völkerrecht und
stellen i-nsoweit sowohl filr die Staaten-
praxis aLs auch fi.lr die Rechtslehre eine
bedeutsame "Sach-Autorität" dar, was gera-
de auch die große Relevanz der bisher vom
IGH erstellten Rechtsgutachten beIegt.13
Daran können namentlich diejenigen Staa-
ten, die sich als Rechtsstaaten verstehen,
nicht vorbeigehen.

12 ugl. dazu u.a, Mosler, in: Slmma (Hrsg. ), charta
der Verelnten Natlonen. Kommentar, 1991, Art. 96

$qnr. 31 .
'- VSl. u.a. dle für die vöIkerrechtliche Entwicklung
bedeutsamen IGH-Gutachten zu den Vorbehalten zu der
Konventlon tlber den VöIkermord (ICJ Reports 1951,
15), zum Ersatz der Kosten von UN-EInsätzen (ICJ
Reports 1962, S. 151) und zur Namibia-Frage (ICJ
Reports !9'l l, S . 27 | ,

Dles hat auch innerstaatliche Rechtswir-
kungen. In der Bundesrepublik Deutschland
sind nach Art. 25 GG die "allgemeinen Re-
geln des Völkerrechts", zu denen nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts jedenfalls das Völkergewohnheits-
rechtl4 und damit auch die vom IGH in sei-
ner Entscheidung herangezogenen Grundsätze
des sog. humanitären Kriegsvölkerrechts
gehören, I'Bestandteil des Bundesrechtes",
das vom Gesetzgeber, von der Regierung,
der Verwaltung und den Gerichten strikt zu
beachten ist (Art. 20 Abs. 3 cG) ; sie
"gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rech-
te und Pflichten unmittelbar für die Be-
wohner des Bundesgebietes".
Filr den Bereich der Bundeswehr ist dari.lber
hinaus spezialgesetzlich in S 10 Abs. 4

des deutschen Soldatengesetzes bestimmt,
daß Vorgesetzte "Befehle nur unter Be-
achtung der Regeln des Völkerrechts, der
Gesetze und der Dienstvorschriften ertei-
len" dtlrf en. Mit anderen Vtorten: In der
Bundeswehr dürfen keine Befehle erteilt
werden, die gegen geltendes VöIkerrecht
verstoßen. Von daher 1äßt sich feststel-
Ien: !{as der Internationale Gerichtshof in
seiner Entschei-dung vom 8. Juli L996 als
geltendes Völkerrecht festgestellt hat,
darf jedenfalls im Rechtsstaat Bundesrepu-
blik Deutschland gerade auch von Verfas-
sungs bregen nicht ignoriert werden. Gel-
tendes VöLkerrecht bindet nicht nur alle
Verfassungsorgane und die Gerichte, son-
dern auch aIIe mj-Iitärischen Vorgesetzten
und alle Soldaten. Daraus ergeben sich
wichtige Fragen, die einer baldigen Ant-
wort bedürfen und denen sich insbesondere
auch der Deutsche Bundestag stellen muß:

(1.) Wenn nach dem vom Internationalen Ge-
richtshof festgestellten geltenden VöLker-
recht die Anwendung von Atomwaffen, ja be-
reits die Androhung eines solchen Einsat-
zes generell völkerrechtswidrig sind, Iäßts
si.ch dann die nach wie vor geltende NATO-
Nuklearetrategie - jedenfalls aus rechtli-
chen Grilnden - auch nur noch elnen Tag
Iänger aufrechterhalten?
Zu dieser Frage besteht Anlaß. Denn die
deutsche Bundesregierung hat zuE NATO-
Nuklearstrategie noch am 2I. April 1993
vor dem Deutschen Bundestag erklärt:
Die "eurogestützten Nuk),earwaffen haben
wei terhin eine wesentl,iche Ro-ll.e in der

14 Vgt, dazu u.a. Geiger, Grundgesetz und Völker-
recht, 2. Aufl. 1994, S. 163, Knut Ipsen/Horst Fi-
scher, ln: Ipsen, Völkerrecht, 3. Aufl. 1990, S 16
Rdnr. l5 m.w.N.
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frjedenssichernden Gesamtstrategie des
Bündnisses, weiJ- konventioneJ.Le Streit-
kräf te alJ.ein die Kriegsverhtltung nicht
gewährleisten können Deshal-b wird die
Bundesregierung nicht für einen Ver-
zicht auf die Option der Al-lianz eintre-
tent SSt. Nukfearwaffen als erste einzu-
setzen Die ErkTärung des Verzichts
auf dje MögTichkeit eines Ersteinsatzes
von Nukl-earwaffen durch das (NATO-) Bündnis
wurde die Kriegsverhrltungsstrategie aus-
höhfen, Die l"IögJichkeit und FrJhrbarkei t
konventionel.Ler Kriege würde zuneämen. "15
(2.1 Wie sich aus der vom Bundesverteidi-
gungsminister vorgelegten "Konzeptionellen
LeitIi-nie ztur lileiterentwicklung der Bun-
deswehr" vom l-2. Juli l-99416 ergibt, wer-
den im Rahmen der "Kri,senreaktionskräfte"
der Bundeswehr u.a. "in der Luftwaffe 6

fliegende Staffeln (mit Tornado-
Flugzeugen) filr nukleare Teilhabe" be-
reitgehalten. Diese Tornadoflug1zeuge sol-
len im Krisenfalle "aIs Trägersysteme dem
Btlndnis zur Verfügung" gestellt werden.
Mit anderen !{orten: Die Einsatzplanung
sieht vor, daß im Rahmen der "nuklearen
Teilhabe" SSf. deutsche Tornadoflugzeuge
nit (amerikanischen, britischen oder fran-
zösischen) Atomwaffen beladen und von
deutschen Piloten und Besatzungen zu Ein-
satzorten geflogen werden.
Damit stellt sich nicht nur die Frage, wie
eine solche Einsatzplanung mit dem vöIker-
rechtlich wirksamen Verzicht DeutschlandlT
auf jede unmittelbare oder mittel-bare Ver-
filgungsgewalt tlber Atomwaf f en vereinbar
sein kann,18 der sich aus dem Nichtweiter-
verbreitungsvertrag
(Atomwaffensperrvertrag) und dem Zwei-
Plus-Vier-Vertrag ergibt. Nach der IGH-
Entscheidung vom 8. Juli d.J. ist dartlber
hinaus zu fragen, wie eine solche
"nukleare Teilhabe" und darauf gerichtete
Planungen und Ubungen weiter aufrechter-
halten werden können, wenn der Einsatz von
Nuklearwaffen - wie nun festgestellt - ge-
nerell vöIkerrechtswidrig ist.
(3.) Des weiteren stellt sich die Frage,
ob die Entscheidung des IGH nicht auch
Konsequenzen für die Stationicnrng und La-
1R
ll VSI. Bundestags-Drucksache I2/4166, Seite 3.
'o Hr=g. vom Bundesministerium der Verteidigung, Bonn
1994, S. 1 f.
'' VgI. dazu u.a. Knut Ipsen, Europaarchlv IEA) L9'12,
S, 589 ff; Delseroth, Atomwaffenverzicht der Bundes-
republik - Reichweite und Grenzen der Kontrollsyste-
me, in: Archiv des Völkerrechts (AVR) 1990, S. 1I3
ff; Matthias Küntzel, Bonn und die Bombe. Deutsche
Atomwaffenpolitik von Adenauer bls Erandi., 1992, S.
?^3 ff.
'o VgI. dazu u.a. Dieter Mahnke, Nukleare Mitwlrkung,
1912,5.239 fft Delseroth, Nukleare TelIhabe
Deutschlands?, in AuszOgen, abgedruckt 1n: Frankf.
Rundschau vom 29,1.1996, S, 1.

Ecrung von Atourraffen haben muß. Nach der
Greenpeace-Studie "The 52O Forgotten
Bombs"l9 sind in Europa nach wie vor meh-
rere Hundert atomare Sprengköpfe gelagert,
davon ein Großteil in Deutschland an den
Standorten Bilchel, Spangdahlem, Ramstein,
Memmingen und Brüggen. Wenn nach der IGH-
Entscheidung die Androhung und der Einsatz
von Atomwaffen generell völkerrechtswidrig
sind, dilrfen dann welterhin Atomwaffen an
den Stationierungsorten filr einen Einsatz
bereitgehalten werden? lfird dadurch nicht
einem VöIkerrechtsbruch Vorschub gelei-
stet?
(4.) Schließl-ich ist erkennbar, daß dle
fGH-Entscheidung vom 8. JuIi d.J. auch un-
mittelbare Auswirkungen filr die in Genf
laufenden Verhan.llungen über ein umfarren-
dee Atomtegtatopp-Abkomren hat. Der Ab-
schluß dieser Verhandlungen scheiterte
bislang daran, daß sich namentlich fndien
geweigert hat, einem solchen Abkommen zu-
zustimmen, solange die Atomwaffenstaaten
nicht verbindlich zusagen20, daß sie bin-
nen eines festen Zeitplanes gemäß Art. VI
des NN-Vertrages zu Verhandlungen ilber ei-
ne volIständige nukleare Abrtlstung (mit
dem Ziel "Null") unter strikter und effek-
tiver internationaler Kontrolle bereit
sind. Der Internationale Gerichtshof hat
in seinem Richterspruch deutlich gemacht,
daß sich eine solche Pflicht der Atomwaf-
fenstaaten bereits aus dem geltenden VöI-
kerrecht ergibt. Mit anderen Vilorten: Alle
Staaten, die - viie Indien - nach der be-
reits erreichten vö.1-kerrechtlichen Achtung
der biologischen2l und chemischen22 Massen-
vernichtungswaffen - auch ein ausdrückli-
ches vertragliches Verbot aller Nuklear-
waf f en durch eine "A-Irlaf f en-Konvention'r23
verlangen, können sich auf geltendes VöI-
kerrecht berufen.
Völkerrechtlich hat das "nach-nukleare
ZeitalEer" spätestens am 8. JuIi 1996 be-
gonnen.
19 vgl. creenpeace, The 520 Forgotten Bombs. 18.
Aprll 1995r S.5.
zu Vol. u.a. Internatlonal HeraId Trlbune vom 30.
{gff 1996, S. 8; FAZ vom 2.8.1996, S. 2-
tt vgl. 0berelnkommen 0ber das Verbot der Entwlck-
Iung, Herstellung und Lagerung l-rakterlologlscher
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowle Ober
j,hre Vernlchtung vom IO.4.1912, BGBI. 1983 II S. 132.zz (Jberelnkommen vom 13.f.1993 0ber das Verbot der
Entwlcklung, Herstellung, Lagerung und des Elnsatzes
chemlscher Waffen und über dte Vernlchtung solcher
Waffeni wegen Fehlens der erforderllchen Mlndestz.atrl
vqn Ratiflkationen blsher noch nicht in Kraft.
" VgI. dazu den Vorschlag des rtlnternatlonal lJetwork
of Engineers And Sclentlsts Against Prollferatlon
(INESAP) , Beyond the NPT: A Nucklear-Weapon, Free
9{orld, Darmst-adt 1995r (vgl, auch die dt, Obers.
"0ber den Nlchtverbreltungsvertrag f0r Atonrvraf fen
hlnaus: Schrltte zu elner atomwaffenfreien WelL",
IAI,ANA-VerIag, Marburg, 1995) .
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Rehabi 1i tat i on Bonhoe f f er Ll . a .

Aufruf der Solidarischen Kirche im Rheinland
im Jahr des S0.Jahrestages des Endes von Krieg und Nazi-Verbrechen:

Rehabilitiert Bonhoeffer, den Widerstand und die Deserteurel

Schlußerklärung zum Aufruf

Wir haben wie viele andere im Gedenkjahr des Kriegsendes und im Gedenkjahr des Bonhoef-
fer-Geburtstages die Rehabilitierung Dietrich Bonhoeffers eingefordert, wie sie auf Betreiben
der Evangelischen Fachhochschule Hannover vom Berliner Landgericht im August 1996 unter
Verueis auf ein bayerisches LandesgeseE aus dem Jahre 1946 (!) ausgesprochen worden ist.
Daß in diese Rehablitierung aufgrund des bayerischen AuftebungsgeseEes die Widerstands-
kämpfer Canaris, Oster, Geher und Sack wegen ihrer Verurteilung im bayerischen Flossenbürg
einbezogen worden sind, sehen wir als Einstieg in unsere zweite Forderung: den Widerstand
zu rehabilitieren.

Aber wir wollen als UnterstüEerlnnen des Aufrufs 'Rehabilitiert Bonhoeffer, den Widerstand
und die Deserteure' meh;': Wir wollen die Aufhebung aller NS-Unrechtsui'teile gegen lv'länircr

und Frauen des Widerstands gleich welcher politischen Coleur. Dazu zählen wir ausdrücklich
auch die Deserteure, von denen rund 300 die Verurteilung durch die NS-Justiz und die andau-
ernde Diskriminierung im Nachkriegsdeutschland bis heute überlebt haben.

Zugleich fordern wir die Auftrebung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Bundes-
republkik Deutschland aus dem Jahre 1956, in der die Verurteilung Bonhoeffers und seiner
Mitangeklagten bestätigt und die Richter weitgehend freigesprochen worden waren.

Für einen 'reinen Tisch'ohne Wenn und Aber hinsichtlich der NS-Unrechtsurteile seEen wir
uns als Presbyterien rheinischer Gemeinden, als kirchliche Laienorganisationen, als Einzelun-
terstüEerlnnen aus Kirche und Gesellschaft ein. Wir wenden uns dabei ausdrücklich gegen
jeden Versuch, einzelne Gruppen (2.8. Kommunisten, Deserteure) von dieser grundsätzlichen
Rehabilitierung auszuschließen. Wir begrüßen in diesem Zusammenhang, daß mit dem Votum
von Oberst Henrig Pickert von der Bundeswehrflihrungsakademie Hamburg fiir die Rehabilitie-
rung der Deserteure in diese Diskussion emeut Bewegung gekommen ist.

Wie eine Auhebung aller NS-Unrechtsurteile angesichts von tausenden - manche SchäEun-
gen sprechen von hundertausenden - Fällen am besten bewerkstelligt werden kann, darüber
suchen wir - mit dem Nachdruck der neun Kirchengemeinden, der sieben Organisationen und

der 3.893 Einzelunterschriften - das Gespräch mit der Politik.

Wir favorisieren als praktikable Lösung ein generelles AuhebungsgeseE für NS-Urteile gegen

alle Formen des Widerstands bis hin zur Desertion aus dem verbrecherischen Eroberungs-

und Vernichtungsfeldzug 1 939-1 945.

Der Bundesrat ist u.E. dringlich zu einer GeseEesinitiative aufgefordert, die alle Urteile gegen

Widerstandskämpferlnnen und Deserteure auftrebt und den Überlebenden wie den noch le-

benden Angehörigen eine materielle Wiedergutrnachung zuspricht. Die Organe der Legislative

sind aufgerufen, durch ein AuftebungsgeseE den Betroffenen nach fünf Jahzehnten erlifte
nen Unrechts die Einzellfallprüfungzu ersparen. Der Bundesminister der Justiz ist aufoefordert,

die nötigen Schritte zur Revision der BGH-Rechtsprechung von 1956 einzuleiten. Der Bun-
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desminister ftir Arbeit und Soziales ist aufgefordert, die staatlichen Rententräger anzuhalten,
Deserteure nach Recht und GeseE zu versorgen und nicht länger zu diskriminieren.

Der Respekt vor den persönlichen Opfern, die Widerstandskämpfer und Deserteure und ihre
Familien für ihre aufrechte Haltung auf sich genommen haben, gebietet ein Ende des politi-
schen Schacherns um die Rehabilitierung. Wenn die überlebenden 300 Deserteure noch in
den Genuß einer späten Anerkennung durch den demokratischen Rechtsstaat Bundesrepublik
Deutschland kommen sollen, ist Eile geboten. Sie sterben sonst drüber. Den Aufrechten Recht,
nicht Gnade.

In einem zweiten Schwerpunkt unseres Au,tufs'Rehabilitiert Bonhoeffer, den Widerstand und

die Deserteure' fordern wir die Gliedkirchen der EKD zu einer konkreteren Auseinandersetzung
mit der Theologie und dem Kirchenverständnis Bonhoeffers in der Ausbildung des theologi-
schen Nachwuchses, in der kirchlichen Verkündigung und Lebenspraxis heraus. Es genügt

nicht, sich als EKD zu Bonhoeffer als einem anerkannten Lehrer der Kirche zu bekennen wie
jüngst anläßlich der Rehabilitierung. Zu fragen ist Was ist uns die Botschaft Bonhoeffers in

seiner Theologie heute nirklich ncch ',.rert? \{ie anhscrten urir heute auf seine He:.ausfcrCerun-
gen, auf seine Vision von Kirche?

Düsseldorf, im August 1996

Die Solidarische Kirche im Rheinland Mönchengladbach

Als Unterstützerlnnen des Aufrufs, der von Juni 1995 bis zum Juni 1996 zur Unterzeichnung auslag

Dietrich Bonhoeffer-Verein e.V. Wiesbaden - Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung
der Kriegsdienstverweigerer Bremen - Solidarische Kirche Westfalen und Lippe - Ökumeni-
sches Forum e.V. Oberhausen Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V.Bonn - Aktion

Sühnezeichen Friedensdienste Berlin - Solidarische Kirche in Nordelbien Hamburg - Evangeli-

sche Kirchengemeinde Hiesfeld (Dinslaken) - Evangelische Kirchengemeinde Walsum-

Altenrade - Evangelische Kirchengemeinde Kirn/Nahe - Evangelische Kirchengemeinde Beuel

(Bonn)- Evangelische Kirchengemeinde Herchen (Windeck)- Evangelische Kirchengemeinde

Linz am Rhein - Evangelische Kirchengemeinde Dinslaken - Evangelische Kirchengemeinde

Wahlscheid (Lohmar) - Evangelische Kirchengemeinde Altenberg-Schildgen - und 3.893 Einze-

luntezeichnerlnnen

Stand der tuhlußerklärung: 21 8.1996 - V i S d P Andreas de Kleine, Wuppertal, iA der Leilung der Solilarischen Kirche im Rheinland
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Prof .Karl-Heinz Lehmann

Arn Försterberg 28

313O3 Burgdorf

Tel.: 05136 / ASZAT

Dietrich-Bonhoeffer-Verein ( aUv )

z .Hd. Dr. Karl Martin
Am Heienberg 4

65193 Wiesbaden-Sonnenberg

Itlolfgang KohI

Am Försterberg 17

313O3 Burgdorf
Tel.: 05136 / 2504

28.9.1996

Sehr geehrter Herr Dr.Martin,

unser Vorhaben, Dietrich Bonhoeffer von der deutschen Justiz rehabilitieren
zu lassen, ist erfolgreich abgeschlossen. Das Landgericht Berlin hat in sei-
nem Beschluß vom l.August 1996 festgestellt, daß das Urteil des SS-Standge-

richts in Flossenbürg vom S.April 1945 aufgehoben ist.

Auch wir sind der Auffassung, daß die Person Dietrich Bonhoeffer morafisclr

keiner Rehabilitation bedarf. Auch die pauschale Aufhebung der Unrechtsur-

teile durch das Bayerische Gesetz Nr.21 vom 28.Mai 1946, das weitgehend un-

bekannt war, machte unsere Initiative nicht überflüssig. SchtießIich hat der

Bundesgerichtshof noch 1956 entschieden, daß die SS-Juristen, die Bonhoeffer

und seine Mithäftlinge zum Tode verurteilt haben, nicht rechtswidrig gehan-

delt haben.

Das wichtigste Ergebnis ist für uns deshalb die Tatsache, daß ein deutsches

Gericht feststellt: rrTatsächliches Bestreben der UJiderstandsgruppe um Bon-

hoeffer und Canaris war die möglichst schnelle Beendigung des Krieges, die

Absetzung Hitfers und die Beseitigung des nationalsozialistischen Staates.

Ihr Handeln zielte nicht auf eine Gefährdung des Reiches ab sondern - Earrz

im Gegenteil - darauf, durch das NS-Regime verursachten Schaden vom Land und

seiner Bevölkerung abzuwenden. Ihr Motiv war nicht Zerstörung, sondern Vater-

landsliebe und Einsatz für die Sache der Menschlichkeit.'l

\rJir erlauben uns, Ihnen den Gerichtsbeschluß in Kopie zu Ihrer Information

zu übersenden.

Mit freundlichen Grüßen

Vrr* [Hr. ;i ,r',
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Abschrlft

Geschäftsnummer:

LANDGERICHT BERLIN

Beschluß

517 AR 4196 ( 2 P Aufh. li96 )

In der Aufhebungssache

betreffend: l. Pastor Dietrich Bonhoeffer,

geboren am 04. Februar 1906 in Breslau,

Admiral Wilhelm Canaris,

geboren am 01. Januar | 887 in AplerbeckiWestfalen,

Hauptmann Ludwig Gehre,

geboren am 05. Oktober 1895 in Düsseldorf,

Generalmajor Hans Oster,

geboren am 09. August | 887 in Dresden,

Heeresrichter Dr. Karl Sack,

geboren am 09. Juni 1896 in Bosenheim,

sämtlich am 09. April 1945 in Flossenbürg hingerichtet,

2.

4.

5
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wird auf Antragdcr Staatsanrvaltschali lbei dem Landgericht Berlin festgestellt, daßdas Ur-

teil dcs SS - Standgerichts in t'-lossenburg / Obcrpfalz vom 08 April 1945 aufgehoben ist.

l)ie l:ntschcidung crgcht gcric htsgebührcnfrei

Gründc:

I

Pastor Dietrich Bonhoeffer, Admiral Wilhelm Canaris, Ceneralmajor Hans Oster, Heeres-

richter Dr. Karl Sack und Hauptmann Ludwig Gehre wurden in den späten Abendstunden des

08. April 1945 durch ein SS-Standgericht im KZ Flossenbürg in Bayern wegen l-loch- und

Landesverrates zum 'fode verurteilt. Das Urteil wurde in den frühen Morgenstunden des 09.

April 1945 durch Erhängen vollstrcckt.

Das Urteil und die Akten des Verfahrcns sind brs heute nrcht autgefunden worden. Aus den

Urte ilen des Landgerichts Augsburg vom 15. Oktober 1955 sowie des Bundesgerichtshofes

vom 12. Februar 1952,30 November 1954 und 19. Junr 1956, welchedie Verfahren gegen

dcn Vorsitzcnden dcs Standgerichtsverlalrrcns, SS-Sturmbannfrihrer Dr. Thorbecl; und gegen

den Anklager dcs SS-Standgerichts, Standartcnlührer lluppenkothen, wegen des Vorwurfes

dcr Beihille zum Mord zum Gegenstand haben sowre aus allgemein zugänglichen Quellen

crgibt sich lblgcnder Sachverhalt:

Die Betroffenen Bonhoeft'er, Gehre und Oster sowie der Schwager von Bonhoet'fer, Hans von

Dohnanyi, hatten sich nach Beendigungdes Polenfeldzuges im Herbst 1939 in einerWider-

standsgruppe um Admiral Canaris zusammengeschlossen, der seit Januar 1935 Leiter des

Amtes Ausland - Abwehr, der Zentrale des deutschen militärischen Nachrichtendienstes, war.

Dr. Sack, Chettichter des Heeres, unterhielt regelmäßige Verbindungen zu Canaris. Ihre Tä-

ligkeit zielte auf die Beendigung dcs Krieges unter gleichzeitiger Beseitigung des nationalso-

zialistischen Regimes ab. Bonhoeffer wurde als sogenannter V-Mann eingesetzt und versuch-

.e im Aufirag der Widerstandsgruppe, tührende Persönlichkeiten der anglikanischen Kirche,

insbesondere Bischof Bell-Chichester, für die Vermittlung eines Waffenstillstandes zwischen

- Verantwortung L9/96 s. 468 -



Rehabi I itation Bonhoe f f er rr . El .

3

den Westalliierten und der vorgesehenen neuen deutschen Regierung zu gewinnen. Hierzu

bediente sich Bonhoeffer der ökumenischen Bewegung, eines Zusammenschlusses evangeli-

scher Kirchen. Die Verbindungsaulnahme geschah bei Auslandsaulenthalten u.a. über die

kirchlichen Kreise Schwedens. Gehre geh<irte zum Kreis um Oster und von Dohnanyi und war

an den Vorbereitungen eines Attentatsversuchs auf l{itler beteiligt, den die militarischen Op-

positionellen um Henning von Tresckow im März 1943 unternahmen. Zwor war Oster bereits

irn Herbst 1938 an einem geplanten lJmsturzversuch durch die militarische Opposition betei-

ligt gewesen. Im Jahr 1940 informierte er heimlich den niederländischen Militärattache in

Elerlin über den bevorstehenden Überf'all deutscher'f ruppen auf die Niederlande. Canaris

bemühte sich seit 1939 auf verschiedenen Wegen, auch über Mussolini, Hitler von einem

Krieg abzuschrecken, in dem er .,das Ende Dcutschlands" erblickte. Durch illusionsf,reie Be-

richterstattung suchte er den außenpolitischen Wunschbildern der Staatsführung entgegen-

zuwirken. Er unterzeichnete eine nachdrückliche Eingabe seines Amtes gegen die Erschie-

ßung russischer Kriegsgefangener. Zahlreichen Verfolglen verhalf er zur Flucht ins Ausland

oder reklamierte sie für die ..Abrvehr"; er rvirkte auch individuellen Mordplänen der Macht-

haber und deren Kriegsauswertungszielen entgegen.

Nach dem Mißlingen des Attentats auf Flitler und des Staatsstreiches vom 20 Juli 1944 sowie

nach dem Fund der Verschwörerakten wurde die Widerstandsgruppe zerschlagen. Im Sep

tember 1944 war im Zuge ausgedehnter Ermittlungen des Reichssicherheitshauptamtes in

einem Panzerschrank des Oberkommandos des Heeres in Zossen, südlich von Berlin, umfang-

reiches schriftliches Material sichergestellt worden, das u.a. Aufzeichnungen Osters hinsichr

lich der Staatsstreich-Vorbereitungen aus dem Jahr 1938, eine Studie Osters über die Durch-

tührung des Staatsstreiches sowie die Konespondenz über die Auslandtatigkeit Bonhoeffers

enthielten. Mit den .,Zossener Akten" war zu viel von den Umsturzplänen und den eigentli-

chen Gründen der Auslandsreisen offenbar geworden, als daß sich dies noch als Spielmaterial

der Spionage ausgeben liet}. Bonhoeffer und die übrigen Widerstandskampfer kamen auf-

grunddessen zunächst in Haft.

Am 03. Februar 1945 erfolgte der schwerste Luftangriffauf das Berliner Stadtzentrum, bei

dem auch das Reichssicherheitshauptamt in der Prinz-Albrechtstraße schwer gctroffen wurde.

Deshalb erfiolgte am 07, Februar 1945 ein T'ransport, dcr die lläftlinge in ein Kellergeßngnis

am Rande des KZ Buchenrvald, nördlich von Weimar, verbrachte. Am 03 April erfolgte dic
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Wcitcrl-ahrt dicscr Gruppc übcr Regensburg nach Schönbcrg i.m Bayerischen Wald, rvo sie in

ciner Schule untergcbracht wurden.

Atn 08. April 1945 wurdcn dic Bctrotfenen nach Flossenbürg verbracht. Dem warern erncu-

tcrZufallslundinrVcrstcckdcsAußenlagcrsZossenam04.April lg45vorausgcgangen: Dic
'l'agcbücher von Admiral Canaris, die Auf2eichnungen über die Angelegenheiten der Wider-

standsgruppe sowic Notizen über Frontreisen zu verschiedenen Kommandeuren, urn diese für

den Umsturz zu gcwinnen umfaßten und dem Reichssicherheitshauptamt damit die Beweise

lür den ,,konspirativen Hintergrund" dieser Gruppe lieferten. Schon am nächsten Tag, dem

05. April, wurde lJitler davon in Kenntnis gesetzt, während er bei der ,,Mittagslage" gleich-

zeitig mit den neuslen Frontnachrichten konfrontiert war. In seinen Augen hatten ihn jene

Verräter in dicse katastrophale Lage gebracht. Daftir sollte ihnen kurzer Prozeß gemacht wer-

dcn.

Auf Weisung des Leiters dcs Reichssicherheitshauptamts Kaltenbrunncr vom 05. April 1945

wurde das SS-Standgerichtsverfahrcn in Flossenbürg fürden 08. April 1945 mit llilligung

odcr auf Belbhl I Iitlers angeordnet und durchgcführt. Noch arn Nachmittag wurde alles dalür

in Gang gesetzt, so daß man die Betroffenen im Schcinberger Schulhaus ausfindig machen

und rechtzeitig nach Flossenbürg bringen konnte. Sie wurden sodann wegen Hoch- und Lan-

desverratcs zum'l'ode verurteilt.

In den Morgcnstunden des 09, April 1945, zwischen 6 und 7 Uhr, wurde Pastor Bonhoeffer

gemeinsam mit Adrniral Canaris, Generalmajor Oster, Heererichter Dr. Sack und Hauptmann

Gehre im Konzentrationslager Flosscnbürg hingerichtet. Die Hinrichtungen fanden nachein-

ander statt und beanspruchtcn jeweils eine halbe bis eine Stunde. Die funf Männer mußten

völlig nackt eine Art Stiege besteigen; es wurde ihnen ein Strick um den Hals gelegt und so-

dann die Stiege weggezogen. Der Tod traf unmittelbar darauf ein.

- Verantwortung L9/96 S. 470



Rehabilitation Bonhoeffer lr.ä.

I

lt.

Der Antrag der Staatsanwaltschaft I bei dem Landgericht Berlin ist zulässig.

Llr stützt sich auf das Cesetz zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts auf dem

Cebiet des Strafrechts - StrWG - vom 05. Januar 195 | ( Verordnungsblatt fur Berlin I Nr. 2

Seite 3l ). Die Antragsberechtigungder Staatsanwaltschaft I bei dem Landgericht Berlin er-

gibt sich aus ö 4 Abs. I Satz I StrWG.

Der Antrag von Mitarbeitem der Evangelischen l-lochschule Hannover unter dem Vorsitz des

Prodekans des Fachbereichs Sozialwesen, Professor Karl-l-leinz Lehmann, auf deren Eingabe

der staatsanrvaltschaflliche Antrag beruht,sorveit es Dietrich Bonhoeff,er betrilll, rvar hinge-

gen unzulässig, da ihnen im Sinne des $ 361 Abs.2 SIPO i,V.m. $ 4 Abs. l Satz I StrWG kein

eigenes Antragsrecht zukommt. Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens im Sinne der

$s\ 359 ff SIPO ist von der Staatsanwaltschafl nicht übemommen worden.

Der Antrag unterliegt kciner Fristbindung, da die in g 4 Abs. 2 StrWG bestimmte Ausschluß-

liist durch Artikel IX Abs. I des 2. Gesetzes zur Anderung des Bundesentschadigungsgesetzcs

vom 14. September 1965 (BGBI. I Seite l3l5 )aulgehoben wurdö.

Für die Entscheidung ist gemäß $li 2 Nr. 2 und 5 Abs. l StrWG das l-andgericht Berlin

zuständig: die von dem SS - Standgericht abgeurteilte Straftat ist im Sinne von $3 SIGB a.F.

in Berlin begangen worden. Der den Betroflenen angelastete Tavonvurl des Landes- und

Ilochverratc's und damit des Kriegsverrates ist in Berlin veriibt worden, rveil der Erfolg der

Tat hier eintreten sollte. Die Vorschriften des $ 3 Abs. 3 StCB in der danrals geltenden Fas-

sung und ö 9 Abs. I StGII n.F. legen übcreinstimmend fest, dafl eine Tat ( auch ) dort began-

gen ist, wo nach der Vorstellung des Täters der ( Teil- ) Erfolg eintreten sollte.

Ziel der Widerstandsbervegung um Bonhoeffer und Canaris rvar nach dem Flerbst 1939 die

Beendigung des Krieges, die Absetzung Hitlers und die Beseitigung des nationalsozialisti-

schen Staates. Die Reichsregierung unter Führung Adolf llitlers hatte ihren Sitz in Berlin.

2
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uinc Entschcrdung in dcr Sache sclbst ist der Kammer allerdings vcrwehrt.

[)ic durch das SS - Standgericht in Flossenbürg gegen Bonhocll'er und die mit ihm am 09.

April 1945 hingerichtetcn Widerstandskärnpfer crgangsnen Todesurteile sind bereits aufgrund

des Llayerischen Ccsetzcs Nr. 2l zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts auf

dem Gebict dcs Strafrechts vom 28 Mai 1946 ( Bayerisches Cesetz- und Verordnungsblatt

1946 S. 2 | ) aulge hobcn ( so auch dcr Bayerische Staatsminister der.lustiz in seiner Stellung-

nahntevom20.Juni 1996; vgl.auchFikentschcr/KochinNJW 1983,S. 12, l3[ürdieVer-

f ahren tscgcn die Mitglieder der Widerstandsgruppe ,,We iße Rose"). Die darin enlhaltenen

Rcgclungen sind als übernomrnenes Besatzungsrecht aulgrund von Art. I Satz 2 und 3 dcs

[.lberleitungsvcrtrages vom 26. Mai 1952 ( BGBI llS.405 )Recht der Bundesrepublik

Dcutschland und damit nach rvic vor in Krafi.

Artikcl 9 dcs (icsctzcs Nr 2l bestrmrnt u a .

,, Stral-crkcnntnissc, wclche auschlicßlich wegcn Verstoßcs gegen eine der in $ 2 be-

zeichneten Vorschrrften ergangen sind, sind durch dieses Cesetz aufgehoben, ohne

daß cs cincr gerichtlichcn Entschcrdung bedarl. Hicrüber erteilt die Staatsanwalt-

schali auf Antrag eine Bcscheinrgung "

Artikel I und 2 des vorstehenden Cesctzes haben u.a. folpcndcn Wortlaut:

Artikel I Zilf 3.

,,Polrtische Taten, durch dic dem Nationalsozialismus oder Militarismus Widerstand

geleistet rvurde, sind nicht strafbar. Straffrei ist insbesondere:

rver für sein Vcrhalten allein nach nationalsozialistischer Auffassung zu bestrafen

war".
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Artikel 2 Ziff. i)

,,Straftaten, die im Sinne des fi I Zift. 3 zu bestrafen waren, sind insbesondere Ver-

stöße gegen:

Die anderen auf Grund des Artikel ldes Gesetzes Nr. I des Kontrollrates ( Aufhe-

bung von nationalsozialistischen Gesetzen ) ... aulgehobenen gesetzlichen Vorschrif:

ten".

Nach Artikel I Nr. lc der Verordnung des Kontrollratcs für Dcutschland vom 20. Septernber

1945 ( Verordnungsblatt der Stadt Berlin 1945, S. 102 ) ist das Gesetz zur Anderung des

Strafrechts und Strafverfahrcnsrechts vom 24. April 1934 wegen seines politischen und dis-

kriminierenden Charakters, auf das sich das deutsche Regirne stützte, widenufen rvordcn

( RGBI. r S. 341 ).

Durch dieses Reichsgesetz waren die Vorschriflen wegen [.andes- und Hochverrates, wegen

derer Bonhoeffer u.a. am 09 April 1945 durch das Standgericht in Flossenbürg zum Tode

verurteilt wordcn sind, neu gelaßt worden. Diese Vorschriften sind durch Artikel I des Gcset-

zes Nr. ll ( Verordnungsblatt der Stadt Berlin 1946, S. 34 ) des Kontrollrates ausdrücklich

aufgehoben worden.

2. Für eine Entschcidung durch die Kammer in der Sache sclbst ist aulgrund diescr Gcsctzcslagc

kein Raum mehr. Dem steht nicht entgegen, daß bei der für den Bereich Flossenbürg zustän-

dige Staatsanwaltschalt in Weiden bislang kein Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung im

Sinne von Artikel 9 des Gesetzes Nr. 2l gestellt und diese insorveit nicht tatig geworden ist.

Das bayerische Gesetz Nr 2l vom 28. Mai 1946 gewährt per legem Straffreiheit durch Erlaß

von Strafien, die bayerische Cerichte durch Urteil erkannt haben, ohne daß es einer gerichtli-

chen Entscheidung bedarf.

Wirkung entfaltet dieses Straffreiheitssgesetz sowohl in prozessualer wie auch in matcriell-

rechtlicher Hinsicht. Prozessual wirkt es als Hinderungsgrund für dcn Fortgang etwaiger noch

anhängiger, noch nicht rechtskräftig abgeschlossener Untersuchungen. [:ntscheidend ist vor-

licgend jedoch der materiell-rechtliche Aspekt, wonach die Straffreiheit den staatlichen Strai-

anspruch selbst zum Erlöschen bringt und zwar unmittelbar in dem von dcm Strallrciheitsge-
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sclz bczcichnteten [Jrnlang Diesc Wirkungen lrctcn kralt Gcsetzes cin ( vgl. RGSI 69,124,

126 fürdas Strallicihcitsgesetz vom 7. August 1934; tlctlst 3, 134, 136 fiirdas Straffrei-

hcitsgesetz vom 24. Januar 1948 ). Nrchts anderes gilt auch fürdas baycrische Straffreiheits-

gcsetz Nr. 2l vom 28. Mai 1946, wic Wortlaut, Sinn und Zweck insbesondere von Artikel 9

ergibt. Dcr Wortlaut dicscr Vorschrift ist eindeutig und ftihrt zu einer sinnvollen Anwendung

dcs Gesetzcs, so daß f ür eine Auslegung in einem anderen Sinn kein Raum ist ( vgl. BVerfGE

8,28,33 )

[)icsc, pcr Ccsetz ausgelöstc Sperrwirkung, gilt nicht nur für bayerische Gerichte, sondem

e inheitlich fUr dic gesamte deutsche Gerichtsbarkeit.

Ein bayerisches SS-Standgericht hat die Untersuchung gegen Bonhoeffer und die übrigen

Widerstandkämpt-er zuerst eröfliret und damit gemäß g l2 Abs. I SIPO seine ausschließliche

Zuständigkcit begründet. Andcre Gerichte, insbesondcre das Berliner Reichskriegsgericht

srnd in dicscr Sache zu keine m Zeitpunkt tätig geworden. Damit oblag dem Bundesland Bay-

ern tlie Vcrfügungsgewalt übcr dcn Stral'anspruch, unabhängig von der Rechtmäßigkeit des

durchge lührten Standgerichtsverfahrcns und des geftillten Urteils. Wenn jcdoch dern Bundes-

land Bayern dic alleinige Vertügungsgewalt zukommt, Strafen auszusprechen, so muß dies

zrvingend auch lür dcn Erlall von Stral'en gelten.

Zrvar ist der Anwendungsbereich des Cesetzes Nr. 2l insoweit auf Bayern beschränkt, als es

nur cine Regelung fur die in Bayem ergangenen Gerichtsurteile trifft. Jedoch erschöpft sich

die Wirkung dcr in eincrn Land angeordneten Straltreiheitserklärung nicht in der Bindung der

Gerichte und Straf\'erfolgungsbehördcn des eigenen Landes. Vielmehr greift hier der Grund-

satz durch, ilaß fur die Ausübung der Stratgerichtsbarkeit die Bundesrepublik mit ihren Län-

dern als einheitliches Staatsganzes zu gelten hat und sämtliche im Bundesgebiet tätigen Ge-

richte, Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden insofern als Organ ein und derselben Straf-

gewalt anzusehen sind. Die in diesem Sinne so getroffenen Maßnahmen eines Landes sind

also für allc Gerichte, und damit länderübergreifend verbindlich ( BGH a.a.O. ).
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Die Kammer sieht sich jedoch zu folgenden ergänzenden I{inweisen veranlaßt:

Auch rvenn dern Gericht eine Entscheidung in der Sache nicht moglich ist, bestehen keine

Zweifel, daß das Urteil des SS - Standgerichts in Flossenbürg vom 08. April 1945 nach dem

Llerliner StrWC aufzuheben gewesen rväre.

Nach $ | Abs. I StrWG sind gerichtliche Entscheidungen auf dem Cebiet des Stratiechts, die

in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 08. Mai | 945 ergangen sind, auflzuheben, wenn sie

nachweislich auf Vorschriften beruhen, die zur Festigung oder Durchsetzung des Nationalso-

zialismus dienten. Urteile aus dieser Zeit sind auch dann aufzuheben, wenn die Entscheidun-

gen aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen ergangen sind. Dies gilt insbesondere,

wenn die Entscheidung Zuwiderhandlungen gegen die durch Kontrollratsgesetz Nr. I und | |

aufgehobenen Vorschriften betri fft,

Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, gerichtliche Entscheidungen aufzuheben, die aul'-

grund fehlerhaflter Rechtsvorschriflen oder durch fehlerhafte Rechtsanwendung lediglich zum

Zwecke der Unterstützung und Aufrechterhaltung des nationalsozialistischen Regimes erlas-

sen wurden.

l. Bereits die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Verurteilung der Widerstandskämpfer

wegen Hoch- und Landesvelrates gemäß $$ 80 bis 93a SIGB a.F. lagen nicht vor.

Weder hatten die Betroffenen es untemommen, die Verfassung des Reiches, die nach der na-

tionalsozialistischen Machtergreifung de facto ohnehin außer Kraft gesetzt war, zu ändern

( vgl. $ 80 Abs. 2 SIGB a.F. ), noch hatten sie durch ihr Tätigwerden vorsätzlich das Wohl des

Reiches geftihrdet ( vgl. $ 88 Abs. 2 SICB a F. )

Tatsächliches Bestreben der Widerstandsgruppe um Bonhoef ler und Canaris war die mög-

lichst schnelle Beendigung des Krieges, die Absetz-ung llitlers und die Beseitigung des natio-

tralsozialistischen Staates. Ihr Handeln zielte nicht auf eine Celahrdung des Reiches ab son-

dern - ganz im Cegenteil - darauf, durch das NS - Rcgime verursachten Schaden vorn Land

und seiner Bevölkerung abzuwenden. lhr Moti.; war nicht Zerstörung, sondern Vaterlandslie-
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bc und Einsatz für dic Sache der Menschlichkeit. Daher sollte dcn fünf Mannern mit der

Durchführung cines Standgcrichtsverlahrens damals nicht ernsthaft ein Angriff gegen die

Sicherheit dcs Rciches zur Last gelegt rverden. Es ging den Machthabern vielmehr darum, sie

wegen ihrcs Widerstandes gegen die Diktatur des Nationalsozialismus auszuschalten und zu

vernichten. Zu diesem Zweck bediente sich Hitler der Straflustiz, der unter dem NS - Regime

die Aufgabe zukam, die politische wie die geistige Opposition mit Mineln des Strafrechts zu

bekämpfen und unschädlich zu machen.

2. Darüber hinaus laßt der Zusammenhang aller maßgeblichen Umstände nur den Schluß zu,

daß das Verfahren in Flossenbürg nicht zur Rechtsanwendung durch unabhängige Richter,

sondern der Rache an und der Vemichtung von Gegnern des Nationalsozialismus unmittelbar

vor dessen Untergang diente.

Dic militarische [,age des Deutschen Reiches war hoffnungslos. Anfang April 1945 standen

die Westalliierten bei Minden, Hannover urrd Schweinfurt, die sowjetischen Streitkräfte stan-

dcn an der Odcr; irn Zeitraum vom 16. April bis 02. Mai 1945 wurde Berlin erobert. Die Tage

der nationalsozialistischen Henschaft rvaren darnit gezählt, Die Aussichtslosigkeit dieser La-

ge war auch Hitler bekannt, der bereits am | 9. März 1944 mit dem sogenannten Nero - Befehl

die Selbstzerstörung aller lndustrieanlagen und lebenswichtigen Einrichtungen im Deutschen

Reich angcordnet hatte, da.,das dcutschc Volk sich als zu schwach erwiesen habe und dahcr

den Untergang verdiene".

Die abzuu(eilenden, mutmaßlich begangenen Taten lagen über ein Jahr, teilweise bis nahezu

siebc.n Jahren zurück. Die Beteiligung der BetrolTenen war vor Monaten entdeckt, ihre Ver-

haftung spätstens im Herbst 1944 erfolg. Anlaß der gerichtlichen Tätigkeit war damit nicht

der aktuelle Ermittlungsstand, sondern die Anordnung Hitlers, die,,Verräter" zu liquidieren.

Das ,,Gericht" verdiente diesen Namen nicht. Für die Militarangeh<irigen wäre nach den da-

maligen Zuständigkeitsregelungen die Wehrmachtsgerichtsbarkeit zur Aburteilung zuständig

gewesen. Hitler ließ jedoch zunächst die Wehrmachtsangehörigen, die, wie Gehre und Oster,

an den Vorgängen des 20. Juli 1944 beteiligt waren, durch einen ,,Ehrenrat" aus der Wehr-

macht ausstoßen, Sodann beseitigte er durch Sondererlaß die gleichwohl fortbestehende Zu-

ständigkeit der Wehrmachtsgerichtsbarkeit und begründete die des Volksgerichtshofes. Nach
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dern areiten Aktenfund in Zossen ordnete er die Dr,rrchfühnurg rron SS-Stand-

gerichtsrrerfahren, d. h. eine ausschließIlch mit SS-Angetörigen besetzte

Richterbank an, obrchl keiner der Betroffenen jernals der SS angetörg hatte.

vorsitzender des Standgerichts in Flossenbürg war der SS-Stu:rnbannfütrrer

Dr. Tfprbeck. Einer der Beisiber - ob es überhaupt einen aneiten gab, hat

nie aufgeklärt verden köruren - warr der Kqnnandant des Konzentrationslagers

Flossenbürg, SS-Oberstu-rrnbannfüh:rer Kögel, eil Marur also, der verbrecherlsche

Befehle ausführEe, nicht aber r.rrabhängig entscheiden konnte oder rrrollte.

Ein veiterer h€sentlicher Verfatrrensverstoß bestand darirt, rieß den Angektag-

ten keirt Verteidiger bestellt worden war (vgf . hienu und zun Vorstehenden:

EGH, Urt. v. 15. Februar L9S2 - 1 StR 6SB/5L -l .

Der Zweck des Standgerichtsverfah:cens bestand scnit nicht darin, die Wahr-

heit zu erforschen und Recht r:nC Gerechtigkeit watten zu l:ssen. Zweck des

Verfahrens war es vielnehr ausschließlich, die aufgnrnd ihrer Widerstands-

tätigkeit unbequent geuordenen Häftfinge unter dern Scheil eines gerichtlichen

Verfahrens, rlec de facto unter l4ißachtung aller Cn-rrdsätze eines rechts-

staatlictpn Verfaluens stattgefunden hatte, beseitigen zu kquren. Dies gilt
uttso nehr' als zun Zeitptrnkt der Hinrlchtwrg eine Nie,.rerschtagnng des

nationalsozialistischen Regines durch die Allierten otrnehin urmlttefbar

betrorstand. Dennoch war Hitler ln Kenntnis dleses ünstandes bis zun Schluß

bestrebt, sich politisch Andersdenkender zu entledigen. Damlt hat alleln

der Machterhalt und die Rache der führenden Nationalsozialisten wegen der

Ereignisse am 20. JuIi 1944 den Erlaß der gegen die Betroffenen ergangenen

ltodesurtei le bes tinmt.
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V.

Die lbstenentscheldung beruht auf S 5 Abs. 3 StrIG anatog.

Berlln, dert 01. Argust 1996

Iandgericht, 17. Strafkanner
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l{r. I

BESCHLUSS

der B. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

auf ihrer 7. Tagung

zu

den Deserteuren des Zweiten Weltkrieges

Es leben unter uns noch Mitbürger, die in der Zeit von 1939 bis 1945 durch die Wehr-
machtsjustiz wegen Desertion, Gehorsamsverweigerung oder Wehrkraftzersetzung ver-
urteilt wurden. Sie gelten nach wie vor als vorbestraft. Dies ist nicht länger zu verantwor-
ten.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland erklärt:

1. Der Zweite Weltkrieg war ein Angriffs- und Vernichtungskrieg, ein vom nationalso-
zialistischen Deutschland verschuldetes Verbrechen. Auch die Kirche, die das sei-
nerzeit nicht erkannt hat, muß das heute erkennen.

2. Wer sich weigert, sich an einem Verbrechen zu beteiligen, verdient Respekt.
Schuldsprüche aufrecht zu erhalten, die wegen solcher Verweigerungen gefällt wur-
den, ist, seit der verbrecherische Charakter der nationalsozialistischen Diktatur und
ihrer Kriegsführung feststeht, absurd. Sich der Beteiligung an einem Verbrechen zu
entziehen, kann nicht strafwürdig sein.

3. Eine Rehabilitierung von Deserteuren bedeutet keine Abwertung der deutschen
Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Die meisten Soldaten glaubten, die Pflicht zu
erfüllen, die sie ihrem Vaterland schuldeten, oder sie sahen keine Möglichkeit, sich
dem Kriegsdienst zu entziehen. Dies sehen Sprecher überlebender Deserteure
ebenso.

4. Mitunter erfolgte eine Desertion aus Motiven und unter Umständen, die sie nicht als
gerechtfertigt erscheinen lassen. Mehr als fünfzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg
jedoch Untersuchungen über jede einzelne Desertion anzustellen, ist heute prak-
tisch unmöglich.

5. Es geht nicht an, die deutsche Wehrmacht pauschal zu verurteilen. Einzelne Ver-
bände haben jedoch auch, teils im Vollzug von Weisungen höchster Wehrmachts-
stellen, mit der Erschießung von Gefangenen, bei Massakern in besetzten Gebieten
und durch Beteiligung am Judenmord schwerstes Unrecht begangen.

6. Die erschreckend hohe Zahl von Todesurteilen wegen Desertion, Wehrkraftzerset-
zung und Gehorsamsverweigerung (bis zu 30.000) und die gnadenlose Vollstrek-
kung der meisten dieser Urteile ist Ausdruck der beschämenden Dienstbarmachung
weiter Teile der Wehrmachtsjustiz für das Terror-Regime des Nationalsozialismus.

7. Was ein Soldat tut, ist nicht zu lösen von Zielsetzung und Moral seiner Führung.
Vaterlandsliebe und Tapferkeit können mißbraucht werden; sie sind Tugenden,
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wenn sie darauf gerichtet sind, Frieden in Freiheit und Gerechtigkeit zu bewahren
oder zu schatfen.

B. Eine Rehabilitierung der Opfer der Wehrmachtsjustiz kann keine negativen Auswir-
kungen auf die Bundeswehr haben. Sie ist die Armee eines demokratischen Rechts-
staates. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verbietet jede auf einen
Angriffskrieg angelegte Handlung. Den Soldaten der Bundeswehr ist darüber hinaus
durch das Soldatengesetz verboten, verbrecherische Befehle zu befolgen. Zu den
wesentlichen Leitbildern der Bundeswehr gehören die Männer und Frauen des Wi-
derstandes gegen die nationalsozialistische Diktatur.

Die Synode der EKD bittet den Deutschen Bundestag zu beschließen, daß die von der
Wehrmachtsjustiz während des Zweiten Weltkrieges verhängten Urteile wegen Deser-
tion, Gehorsamsverweigerung oder Wehrkraftzersetzung Unrecht waren. Als wichtigen
Schritt in diese Richtung begrüßen wir die Entschließung des Bundesrates vom Septem-
ber 1996.

Borkum, den 6. November 1996

Der Präses der Synode

der Evangelischen Kirche in Deutschland

Kurze Erlöuterung

Aus meiner Sicht setzt die Erklärung der EKD-synode folgende Alczenre:

Daß der Zweite Weltkrieg ein mit dem Zel der Vernichtung fremder Rassen einhergehendes Ver-
brechen war, unterliegt keinem ZweiIel. Auch die Kirche hat dies erkennen und bekennen müssen.
Auf diesem Hintergrund sind damals erfolgre Desertionen zu sehen.(Zffer I und 2)

Die den meisten Deutschen selbstverstlindliche Pflicht zum Kriegsdienst für das Vaterland wurde
für die Zwecke eines verbrecherischen Krieges mißbraucht. (Ziffer 3 und 7)

Daß es auch im Zweiten Weltkrieg Desertionen gegeben hat, die nicht politisch oder mit einer grund-
sätzlichen Verweigerung des Kriegsdienstes begründet waren, kann kein Grund sein, von einer Reha-
bilitierung deqenigen Abstand zu nehmen, die aus ehrenhaften Motiven desertierten. Qnf.er 4)

Es geht nicht um eine pauchale Verurteilung der'Deutschen Wehrmacht, aber um die Erkenntnis,
dafsich auch Teile voh ifu und weite Teile dti Wehrmachtsjustiz an völkenechtlichen Verbrechen
beteiligt haben. (7.tffer 5 und 6)

Die begrilßenswerten Qualifizierungen der Bundeswehr als Armee eines demokratischen Rechtsstaa-
tes ersparen dem einzelnen Soldaten dennoch nicht, die Ausfilhrung ihm befohlener Handlungen vor
seinem Gewissen auf deren Veranrwortbarkeit hin zu überprtlfen. (äffer 8)

- Verantwortung 19/96 S. 480 -
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Bonhoe f fer-Seminar

Ilamilie - Gesellsdlaft-
Gemeinde - Kirdre
Eine Seminar-Tagung zu diesem
Themenbereich des Dietrich-
Bonhoeffer-Vereins in Zusam-
menarbeit mit der wangelischen
Kirchengemeinde Wiesbaden-
Sonnenberg und der Partnerge-
meinde in Halle, der errangelisdre
Marktkirürengemeinde findet am
morgigen Samstag statt.
Zum Thema sprechen am Sams-
lag, rz. Oktober, 9.3o llhr. Prof.
Dr. Harald Wagner, Dresden,
.Entwurf eines Lebenskonzeptes
in theologisch-praktischer Per-

Aus: Erbenheimer Anzel-ger 11.10.96

spektive'; rr.r5 Uhn Dq. med.Jo-
adrim Maa2, Halle, -Leberuwelt
Familie und Gemeinde in heuti-

.Lebenswelt Kirche und die Sy-
stematik des Tierloeises'. Die Ta-
gung steht allen Interessenten of-
fen.Die Veranstalter laden ein.
InfosbeiPfr. Dr. KarlMartin Am
Heienberg 4, 65t93 Wiesbaden-
Sonnenberg, Telefonnr. o6 rrl
54 2L Zg. Fax o6 tt/g 54 59 tt.

NEU BEI PETER LANG
Harald Wagner

Lebenswelt und Glaube
Kritik der Lebenswelttheorie und

Frankfult/M., Berlin, Bern, New York,
Erfahrung und Theologie. Bd. 26
Verantwortlicher Herausgeber: Norbert
ISBN 3-63 t-4985 I -9

ihre Ubertragung auf den Gemeindeaufbau

Paris, Wien, 1996.25 | S., 6 Abb.

Mette
br. DM 79.--*

Die Kritik der Lebenswelt orientiert sich an den Erfordernissen des Gemeindeaufbaues. Zu
diesem Zweck nimmt der Autor eine ausführliche Rekonstruktion der Theorieentwicktung
vor, die sich durch die Linie E. Husserl - A. Schütz/Th. Luckmann - J. Habermas charak-
terisieren läßt. Das auf diesem Wege konzipierte Modell von Lebenswelt wird dann in
einzelne Bereiche des Gemeindelebens übertragen. Es handelt es sich dabei unr:
- die Vermittlungsfunktion von Gemeinde für das Individuum;
- konrmunikatives Handeln, Macht und Autorität in der Tradition Jesu;
- die Spannungen zwischen Evangelium und pluralistischer Gesellschaft;
- Aspekte der Funktion von Religion und ihre Wahrnehmung durch Kirche;
- das soziale Engagement von Christcn und die leiblich-sinnliche Dimension der Lebens-
welt Gemeinde.
Der Autor legt - historisch bedingt - die subkulturellen Aspekte kirchlichen Lebens inr In-
teresse von Autonomie, Selbstfindung und Moral dar und i.iberpri.ift sie kritisch.

Aus dem Inhalt: Rekonstruktion der Lebenstheorie (tlusser'|, Schütz/Lucknrann, Haber-
mas) ' Wür'digung und Kritik der Lebenswelttheorie . Subkultur und Lehenswelt . Entwult'
einer Lebenswelttheorie in theologisch-praktischer Perspcktive ' Moral und Selhstfindung
in der Gemeinde

Die Disseltation wurde von Professor Ziemer an der Kirchlichen Hochschule lr-,ipzig
betreut. Der Autor ist Professor lür Soziologie an der Evangclischen Fachhochschulc für'
Sozialarbeit in Dresden.
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Kirchentag

ll.r.urI.a.b.n vo^ wolta.', Hub.r

$chuld und Uerlöhnung

in polililcher

Perilekthe
lll.rtloh Eonh€1T.. Vo.l..una.n ln B.rlir

Älrl ll' jtrtrX, r r',rl
Ihtlutu (ir'':l
\ 1'lftrnt lh'h,r
St'lfrn'r KiHr",,r
t\i ll Kr',lli,'

ll(,1,',,'t n. 
'1,1, 

n
ll,,rrsl,l Sl'ri!,,r

(lhr Kritr
0ulartloh,l
Vrrlrlrhaul

Gibt es eine Versöhnung, die
die Schtrld nicht verdrängt,
sorrderrr ihr standlrält?

Die Frage naclr Schuld und Versöh-

rrurrg ist cin Schliissellhcma irr eirrcr
gcistig-politischen Situalion, zu tler
die Erirrnerung an die Verbrechen des

Nationalismus und den Zweiterr Wclt-
krieg, unauslöschlich gehört, Gibt es

Versöhnung angesicht einer Schuld
von solchen Ausmaßen? Wie sieht der
Wcg lus cincr solchcn Schul.lverstrik-
kung in cinen genreinsarnen Neuarr-

fang aus?

Das Vcrruäclrtrris Dietliclr Borrhocffcrs
kanrr hclferr, diese Fral3en irr deu not-
wentligen thcolog,ischen Zusammen-
lrang zu stellen. Theologen aus Japan,

Siidahika, den USA und Deutschland

kamen 1995, 50 Jahre nach Kriegs-
errdc, irr Ilerlin zusarnme 11, un1 bei .lcr
zweiten Dietrich-Bonhoeffer-Vorle-
sung - sie ist Teil eines deutsch-
amcrikanischen akadcrnischcn Atrs-
tarrschJrrogramrns - getncittsant
darüber nachzudenken.

Mit Beiträgen von
Barbara Green, Wolfgang Huber,

Wolfram Kistner, Wolf Krötke, Kosuke

Koyama, Helmut Reihlen und Donald

Shriver.

Schukl und Versölrnurrg
in politischer Perspektive
D iet rich - Bonhoeffer-Vorlesungen
in Berlin, 1995.
Internationales Bonhoeffer Forum -
Forschung un<l Praxis, Band 1O

Ca. 128 Seiten. Kt.

Ca. DM 34,-/öS 252/sFr 32,30

[3-579-O1869-8]
Erscheint Oktober

Wolfgang Huber
Dr. theol., Professor
für Systematische Theologie,

ist seit 1994 Bischof

der Evangelischen Kirche in
Berlin- Brandenburg.

DAS SONNTAGSBLATT - NR,48 - 29. NOVEMEER I996
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Blick ftir
andere

Kirchentag 97: gute Losung,
schlechtes Plakat

I Nicht gerade einladend wirkt das
Plakat, das auf den Leipziger Kir-
chentag im kommenden Juni auf-
merksam machen soll. Denn zu se-
hen ist nur eine Gestalt, die dem
Betrachter den Rücken zuwendet.
Das läßt an Fotos und Fernsehaul-
nahmen von Menschen denken,
die anonym bleiben wollen oder
müssen. Aber so ist das nun ein-
mal mit den Kirchentagsplakaten.
Mal gelingen sie, mal nicht. Eine
glückliche Hand hatten die Verant-
wortlichen dagegen mit der Kir-
chentagslosurrg: ,,Auf dem Weg
der Gerechtigkeit ist l-eben". Sie
gewinnt nicht nur vor dem Hinter-
grund der wirtschaftlichen Situa-
tion an Bedeutung. Die Losung ist
auch aktuell angesichts einer Reli-
giosität, die, von der Esoterik be-
einflußt, den Menschen nur noch
in sich hinein schauen läßt. Der
Glaube von Juden und Christen

Kirchentagsplakat Foto: DEKI

behält dagegen immer auch den
anderen im Blick, Gott und den
Mitme nschrn. Ein Christe ntum,
das seine jüdischen Wurzeln nicht
verleugnet, weiß: Glaube und Tat,
Gottesdienst und Engagement ftir
eine menschlichere, gerechtere
Welt gehören untrennbar zusam-
men.

Für den Kirchentag war das im-
mer selbstverständlich. Leiden-
schaftlich diskutierten die Teilneh-
mer über Politik, enthusiastisch
feierten sie Gottesdienste. Diese
Mischung könnte in Leipzig auch
Kon fessionslose anziehen.

JÜRGEN WANDEL



Rezension

Verständigung
über
den Glauben

Rezengion aua Lutherische Monatghefte 4/93

zlt

Eeinz Schütte: Glar:be im ökurenischen Ver-
gtändnie. öturenischer X,atechigrmrc. Boni-
fatiua Verlag, Paderborn/Verlag otto Lem-
b'eck, Frankfurt am Main, 1993, 2L6 Seiten,
19,80 Dtl

Christen, die in verschiedenen Kirchen Ie-
ben, sind sich heute weitshin dessen be-
wußt, daß trotz einer schmerzlichen Ge-
schichte der Trennungen ein gemeinsamer
Glaube sie unterej-nander verbindet. Mögen
nicht selten ökumenisch engagierte Chris-
ten darilber enttäuscht sein, daß diese Ge-
meinsamkeit nicht deutlicher zur Wirkung
kommt, so ist es doch filr die Zukunft der
Christenheit von entscheidender Bedeutung,
den gemeinsamen Glauben miteinander vor
der Welt zu bekennen.

Seit vielen Jahren im ökumenischen ce-
spräch unermtldlich tätig, hat sich Profes-
sor Heinz Schiltte, Paderborn, die Aufgabe
gestelIt, einen ökumenischen Katechismus
zu verfassen, durch den er seinen Lesern
vor Augen führen möchte, welche Aussagen
der aIIen Christen gemeinsame Glaube zum
Inhalt hat. Dabei geht er von der Fassung
des Glaubensbekenntnisses aus, die von al-
len Kirchen anerkannt wird: dem auf dem
Konzil von Konstantinopel 381 verabschie-
deten Bekenntnis zum dreieinigen Gott, in
dem das Bekenntnis, wie es auf dem Konzil
von Nizäa 325 beschlossen worden war, auf-
genornmen und in einigen Formulierungen
präzisiert wurde. AIs sogenanntes Nizäni-
sches Glaubensbekenntnis hat es im Leben
all-er Kirchen seinen festen Pl-atz - in der
evangelischen Kirche vor allem in Gottes-
diensten zu den hohen Festtagen. Denn mit-
ej-nander bekennt die ganze Christenheit
den Glauben an Gott den Vater, den Sohn
und HeiLigen Geist.

Die Aussagen dieses Bekenntnisses, die zu-
sarnmen rnit der Heiligen Schrift Alten und
Neuen Testaments in allen Kirchen in GeI-
tung stehen, werden in diesem Katechismus
so ausgelegt, daß zunächst seine gemeinsam
gesprochenen Inhalte herausgestellt werden
und in ihrem Licht dann auch von den Un-
terschieden gehandelt wird, wie es sie im
Verständnis kirchlicher Lehre und Praxis
gibt. lVerden die Unterschiede von der
übergreifenden Gemeinsamkeit des Glaubens
her betrachtet. so verlieren sie ein gut
Teil an trennender !{irkung und es können
9fege aufgezeigt werden, wie bei aller Wür-
digung fortbestehender Mannigfaltigkeit
miteinander die Verbundenheit in einem
Glauben festzuhalten ist.

Dem Vorbild des altkirchlichen Bekenntnis-
ses folgend, ist der Katechismus trinita-
risch aufgebaut. Auf zwej- vorangestellte
Kapitel, die "ein Herr, ein Glaube, eine
Taufe, ein Gott und Vater aller" sowie
"Gemeinsam glauben und bekennen" ilber-
schrieben sind, folgt die Lehre von einem
Gott, dem Vater und Schöpfer alles dessen,
was ist. Im Zusammenhang mit der Christo-
Iogie wird auch der Artikel von der Recht-
fertigung dargelegt, bei dem es heute kei-
ne trennenden Gegensätze mehr gibt. Und
das Verständnis der Kirche und ihrer Amter
sowie der Sakramente findet im Zusammen-
hang mit dem dritten Artikel, dem Glauben
an den Heiligen Geist, seinen Ort. Dabei
wird die katholische Position des Autors
nicht verschwiegen. Sowohl die katholische
Auffassung von der hierarchischen Struktur
der Kirche mit dem Amt des Papstes wie
auch die Siebenzahl der Sakramente werden
in behutsamer Weise erläutertr utrl es den
Angehörigen anderer Konfessionen möglich
zu machen, die katholische Lehre zu ver-
stehen und auf Grund der aIlen Christen
gemeinsamen Inhalte des Glaubens so wi.lrdi-
gen zu können, daß die alle Christen zu-
sammenschließende Verbundenheit nicht ge-
fährdet wird.

Jeder Abschnitt des Katechismus führt nach
knapp gehaltener Beschreibung der jeweili-
gen Aussagen des Glaubens zunächst ein-
schlägige Bibelstellen äD, die zur ErkIä-
rung der vorangestellten These herangezo-
gen sein wollen. Ihnen werden dann Zitate
aus ökumenischen Erklärungen oder gele-
gentJ,ich auch von einzelnen Theologen an
die Seite gestellt, die Möglichkeiten zu
gemeinsamem Bekennen eröf fnen. lrlo Lehrun-
terschiede nach wie vor vorhanden slnd,
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Rezension

werden sie mit großer Sachkunde im ökume- spräche wie auch filr gemeinsames Studium
nischen Gelst. erklärt, damit sie als Aus- in der Gruppe oder in einem Seminar. Vto

druck einer Mannigfaltigkeit gestalteten man sich in ökumenischen Arbej.tskreisen
Glaubens und im Sinn versöhnter Verschie- vornimmt, diesen Katechismus niteinander
denheit begriffen werden können. Evangeli- zu studieren, wird man reichen Gewinn ha-
sche Positionen sind stets mit vorbildli- ben. Denn im Nachbuchstabieren gemeinsamer
chem Einführungsvermögen dargelegt, indem Überlieferung des Glaubens und im Besinnen
der Autor sich volLauf in die Situation auf deren verbindende Kraft kann die zuge-
seiner Partner hineinzuversetzen weiß und hörigkeit zum einen Leib Christi aufs neue
diese sich wohl verstanden wissen dürfen. Iebendig werden. SoIche ökumenische Ermu-

tigung aber ist gerade heute in hohem Maß
Viele Sätze dieses Katechismus sind in ih- willkommen.
rer einprägsamen Schlichtheit so gehalten,
daß man sie gern nachspricht und dem Ge- Eduard Lohse
dächtnis einprägen möchte. Ständige Bezug-
nahmen auf das Zeugnis der Bibel und die Landesbischof Prof. D. Eduard Lohse
Auswahl aus ökumenischen Texten sind über- war Vorsitzender des Rates der Evangeli-
sichtlich geordnet und bieten damit eine schen Kirche
gute Grundlage sowohl filr intensive Ge-
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Glauben als Leben
Dietrich Bonhoeffer und die nichtreligiöse Interpretation
biblischer Begriffe

Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1996. 399 S., 3 Abb.
Kontexte - Neue Beiträge zur Historischen und Systematischen Theologie.
Herausgegeben von Johannes Wirsching. Bd. l8
ISBN 3-631 -49561-1 br. DM 79.--*

Wie können biblische Begriff'e nichtreligiös ausgelegt werden? Was meint
die These von der Religionslosigkeit? Sind die Menschen im ausgehenden
20. Jahrhundert wirklich religionslos geworden? Dieses Buch möchte delr

Leser in die Gedankenwelt des Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich
Bonhoet'fer einführen, der sich wie kaum ein anderer den Herausforderungen
der Neuzeit gestellt hat. Seine fiagmentarisch gebliebene Tegeler Theologie
soll verständlich gemacht und die Bedeutung der nichtreligiösen Interpreta-
tion für die Gegenwart erschlossen werden. Dabei wird die hinter uns liegen-
de Rezeptionsgeschichte einbezogen, vor allem des amerikanischen Pragma-
tismus (William James) und des deutschen Historismus (Wilhelm Dilthey).

Die Dissertation wurde von Prof. J. Wirsching an der Humboldt-Universität
Berlin betreut.
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